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1 Bearbeitungssystem  

Nachdem Sie eine neue Bedarfsgemeinschaft angelegt oder eine existierende geöffnet ha-
ben, öffnet sich ALLEGRO automatisch im Bearbeitungssystem.  

Das Bearbeitungssystem ist der fachliche Eingabebereich für Detailinformationen zu Ihrem 
Leistungsfall. Im Bearbeitungssystem können Sie Daten erfassen, bearbeiten und löschen. 

Die Reiter Bedarfsgemeinschaft, Person und Extras links in der Hauptnavigation, bilden 
das Bearbeitungssystem. 

 

Abbildung 1: Anwendungsfenster - Bearbeitungssystem 

1.1 Bedarfsgemeinschaft  

Über den Reiter Bedarfsgemeinschaft des Bearbeitungssystems werden fachliche Einga-
ben, welche die gesamte Bedarfsgemeinschaft betreffen, vorgenommen. 

Hierfür stehen Ihnen folgende Einträge in der Unternavigation zur Verfügung: 

 Personen in der BG 

 Fallzeiträume 

 Bevollmächtigter 
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 Organisatorisches 

 Unterkünfte 

 Haushaltsgemeinschaft 

 Kosten der Unterkunft 

 Vorläufige Zahlungseinstellung 

 A2LL-BG-Nummer 

1.1.1 Personen in der Bedarfsgemeinschaft  

Über den Eintrag Personen in der BG im Reiter Bedarfsgemeinschaft werden die Mitglie-
der einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 2: Anwendungsfenster Bedarfsgemeinschaft - Personen in der BG 

Im Inhaltsbereich Personen in der BG wird bereits die Person angezeigt, welche Sie für die 
Neuanlage der Bedarfsgemeinschaft ausgewählt haben. Bei laufenden und beendeten Fäl-
len sehen Sie im Inhaltsbereich alle Personen, die Mitglied der Bedarfsgemeinschaft sind 
oder waren. 

Die Übersichtstabelle Personen in der BG beinhaltet folgende Daten: 

 Person 

 Eigene Zahlung 

 Abweichender Zahlungsempfänger 
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 Eigener Bescheid 

 Bemerkung 

 Letzter Zeitraum in BG von 

 Letzter Zeitraum in BG bis 

Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue Person in die Bedarfsgemeinschaft auf-
nehmen, über die Schaltfläche Bearbeiten die ausgewählte Person bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken, die Personensuche ist jedoch nur in der 
Maske Neue Person in der Bedarfsgemeinschaft anlegen vorhanden. 

 

 

Nach dem Anordnen des Falles können Sie die Personen nicht mehr löschen! 

 

Person in der Bedarfsgemeinschaft anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 3: Maske Neue Person in der Bedarfsgemeinschaft anlegen 
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Abbildung 4: Maske Person in der Bedarfsgemeinschaft bearbeiten 

In der Maske Neue Person in der Bedarfsgemeinschaft anlegen haben Sie die Möglich-
keit nach Personen in der zPDV zu suchen, die Sie in die Bedarfsgemeinschaft aufnehmen 
möchten. Mehr Informationen zur Suche finden Sie im Kapitel Suche - Lernmodul 1. 

► Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, wenn die ausgewählte Person Eigene Bescheide 
bzw. Eigene Zahlungen erhalten soll. 

► Sofern Sie für diese Person einen Abweichenden Zahlungsempfänger erfassen 
möchten, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. 

Führen Sie über die Schaltfläche Premiumsuche die Ihnen bekannte Suche – (Schnellsu-
che) oder Suche-(Premiumsuche) durch. Die Felder Empfänger und Zahlungsweg wer-
den nach Ihrer Suche automatisch aus der zPDV übernommen. Über die Schaltfläche OK 
werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die Schaltfläche Abbrechen 
schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.1.2 Fallzeiträume  

Über den Eintrag Fallzeiträume im Reiter Bedarfsgemeinschaft werden die Bewilligungs-
zeiträume für die Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 
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Abbildung 5: Anwendungsfenster Bedarfsgemeinschaft - Fallzeiträume 

Der Übersichtstabelle Fallzeiträume können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis  

 Eingestellt ab Beginn des Fallzeitraumes 

 Entscheidungsart 

 Beendigungsgrund 

 Beendigungsschreiben 

 Antragstellung am 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Neu können Sie einen neuen Fallzeitraum für die Bedarfsgemeinschaft 
anlegen, mit der Schaltfläche Bearbeiten einen vorhandenen Fallzeitraum bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Fallzeitraum anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 6: Maske Neuen Fallzeitraum anlegen 
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Abbildung 7: Maske Fallzeitraum bearbeiten 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Fallzeitraum im ALLEGRO Datums-
format ein. 

 

 

 Der Fallzeitraum beginnt in der Regel ab dem Ersten des Monats der Antragsstel-
lung (§ 37 Abs. 2 SGB II) und kann maximal zwölf Monate betragen, in der Regel 
beträgt dieser sechs Monate (§ 41 Abs. 1 SGB II). 

 Der Beginn des Fallzeitraumes darf nicht mehr als drei Monate in der Zukunft lie-
gen. 

 In jedem Fallzeitraum müssen Sie ein Bis Datum erfassen. 

 Im Bearbeitungsmodus steht Ihnen das Kontrollkästchen Ab Beginn des Fallzeit-
raumes einstellen zur Verfügung.  
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens wird der ausgewählte Fallzeitraum ab 
dem Beginn für die gesamte Bedarfsgemeinschaft eingestellt. 
Sie können alternativ auch Fallzeiträume löschen. Sofern Zahlungen aus ALLEG-
RO ausgezahlt wurden, muss mindestens ein Fallzeitraum bestehen bleiben. Un-
abhängig von Ihrer Wahl, führt ALLEGRO die richtigen Folgearbeiten (z.B. ggf. die 
Erzeugung der Überzahlung und die Abmeldungen in der gesetzlichen Sozialver-
sicherung durch. 

 Ab Beginn des Fallzeitraums einstellen steht nur im Altstand zur Verfügung. 
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► Wählen Sie in der Auswahlliste Entscheidungsart eine der folgenden Entschei-
dungsarten: 

 Endgültig 

 Vorläufig gem. § 328 SGB III 

 Vorschussbewilligung gem. § 42 SGB I 

 Darlehen gem. § 24 (4) SGB II (Einnahmen) 

 Darlehen gem. § 24 (5) SGB II (Vermögen) 

 

 

Entsprechend Ihrer Auswahl werden alle automatischen Verwaltungsakte (Bescheide) 
in dem Fallzeitraum automatisch in der gewählten Art erlassen. Überprüfen Sie Ihre 
Auswahl bevor Sie Ihre Feststellung abschließen. 

 

Zum Ende des Fallzeitraumes werden automatisch von ALLEGRO Aktivitäten durchgeführt 
(z.B. Abmeldung in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung). 

► Wählen Sie in der Auswahlliste den Beendigungsgrund aus 

 Ablauf des Bewilligungszeitraums 

 Eigene Abmeldung 

 Sonstige Gründe 

 Umzug 

 Wegfall der Hilfebedürftigkeit 

 

 

Ab Version P41:  
Der Beendigungsgrund Ablauf des Bewilligungszeitraums ist vorbelegt. 

 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Beendigungsschreiben aus, ob zum Ablauf des 
Fallzeitraumes ein Beendigungsschreiben versendet oder nicht versendet werden 
soll. 

► Tragen Sie im Feld Antragsstellung am das Datum der Antragsstellung ein. 

 

 

Im Bearbeitungsmodus ist das Feld Antragsstellung am grau hinterlegt. Sie können 
den Tag der Antragsstellung nicht mehr verändern. 

 

► Erfassen Sie über die Optionsschaltflächen die Angaben zu den Controllingdaten. 

 Im Normalfall wählen Sie die Optionsschaltfläche Abgabe vollständiger Antrag 
am und erfassen das Datum der Antragsrückgabe in das vorgesehene Datums-
feld. 

 Liegt kein Antrag vor und Sie müssen einen Fallzeitraum erfassen, wählen Sie die 
Optionsschaltfläche Ohne Controllingdaten. 
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Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

 

 

Ein Beendigungsschreiben wird nur automatisch erstellt, wenn 

 das Von Datum älter als der Verarbeitungstag ist, 

 das Bis Datum gleich oder bis 42 Kalendertage größer als das Verarbeitungsda-
tum ist,  

 in der Auswahlliste Beendigungsschreiben Versenden ausgewählt ist, 

 das Kontrollkästchen Ab Beginn des Fallzeitraums einstellen nicht aktiviert ist, 

 als Beendigungsgrund Ablauf des Bewilligungszeitraums ausgewählt ist, 

 auf den laufenden Fallzeitraum kein neuer Fallzeitraum folgt, 

 bis zum Ende des Fallzeitraums mindestens eine Person eine Rolle in der Be-
darfsgemeinschaft hat und 

 für denselben Fallzeitraum in den letzten acht Wochen vor dem Verarbeitungstag 
kein Beendigungsschreiben versendet wurde. 

 

 

1.1.3 Bevollmächtigter  

Über den Eintrag Bevollmächtigter im Reiter Bedarfsgemeinschaft wird der Bevollmäch-
tigte für die Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 
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Abbildung 8: Anwendungsfenster Bedarfsgemeinschaft - Bevollmächtigter 

 

 

Bevollmächtigter ist nach § 38 Abs. 1 SGB II derjenige, bei dem vermutet wird, dass er 
Vertretungsvollmacht für die Bedarfsgemeinschaft bei der Beantragung und Entge-
gennahme von Leistungen nach dem SGB II hat. 

 

Über die Schaltfläche Neu im Inhaltsbereich können Sie einen neuen Bevollmächtigten für 
die Bedarfsgemeinschaft anlegen, mit der Schaltfläche Bearbeiten einen existierenden Be-
vollmächtigten bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Bevollmächtigten anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 9: Maske Neuen Bevollmächtigten anlegen 

 

Abbildung 10: Maske Bevollmächtigten bearbeiten 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Person den Bevollmächtigten aus. Es erscheinen alle 
Personen, welche Sie zuvor in der Maske Personen in der BG erfasst haben mit fol-
genden Angaben: 

 Nachname 

 Vorname 

 Geburtsdatum 

 Kundenummer 

 

 

Sollten einzelne Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft die gesetzliche Bevollmächti-
gungsvermutung widerlegt haben und ihre Interessen selbstständig wahrnehmen, 
kann für diese Personen ein Eigener Bescheid und Eigene Zahlungen angestoßen 
werden. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 
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1.1.4 Organisatorisches  

Über den Eintrag Organisatorisches im Reiter Bedarfsgemeinschaft wird die zuständige 
Dienststelle, die Organisationseinheit und der kommunale Träger für die Bedarfsgemein-
schaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 11: Anwendungsfenster Bedarfsgemeinschaft - Organisatorisches 

Der Inhaltsbereich des Reiters Bedarfsgemeinschaft - Organisatorisches ist in zwei Be-
reiche aufgeteilt. 

 Im oberen Bereich sehen Sie die Organisationsdaten. 

 Im unteren Bereich sehen Sie die Übersichtstabelle Kommunale Träger. 

1.1.4.1 Organisationsdaten  

Dem oberen Inhaltsbereich des Reiters Bedarfsgemeinschaft - Organisatorisches können 
Sie folgende Organisationsdaten entnehmen: 

 Zuständige Dienststelle 

 Organisationseinheit 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue Dienststelle und die zuständige Organisa-
tionseinheit für die Bedarfsgemeinschaft erfassen, mit der Schaltfläche Bearbeiten die vor-
handene Dienststelle und die zuständige Organisationseinheit bearbeiten. 
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In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Organisationsdaten anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 12: Maske Neue Organisationsdaten anlegen 

 

Abbildung 13: Maske Organisationsdaten bearbeiten 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Zuständige Dienststelle die zuständige Dienststelle 
aus. 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Organisationseinheit die zuständige Organisations-
einheit innerhalb der zuvor gewählten Dienststelle aus. 

 

 

Der Inhalt der Auswahllisten Zuständige Dienststelle und Organisationseinheit ist ab-
hängig von der Dienststelle, der Sie zugeordnet sind. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 
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1.1.4.2 Kommunale Träger  

Sofern bereits kommunale Träger erfasst wurden, können Sie der Übersichtstabelle Kom-
munale Träger folgende Daten entnehmen: 

 Gültig ab 

 Kommunaler Träger 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Neu können Sie einen neuen kommunalen Träger für die Bedarfsge-
meinschaft anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten den vorhandenen kommunalen Trä-
ger bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Kommunalen Träger anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 14: Maske Neuen kommunalen Träger anlegen 

 

Abbildung 15: Maske Kommunalen Träger bearbeiten 
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► Geben Sie im Feld Gültig ab das Datum ein, ab wann der kommunale Träger für die 
Bedarfsgemeinschaft zuständig ist. 

 

 

Sofern Sie nach dem Anordnen rückwirkend einen kommunalen Träger ändern, er-
zeugt ALLEGRO automatische Umbuchungen. Es werden die bereits ausgezahlten 
kommunalen Leistungen vom alten auf den neuen kommunalen Träger umgebucht. 

 

Das Feld Kommunaler Träger ist mit einem kommunalen Träger vorbelegt, wenn zu 
Ihrer Dienststelle nur ein kommunaler Träger existiert. 

Existieren zu Ihrer Dienststelle mehrere kommunale Träger, wird Ihnen eine Auswahl-
liste angezeigt, aus der Sie den zuständigen auswählen können. 

Der Inhalt der Auswahlliste Kommunaler Träger ist davon abhängig, welcher Dienst-
stelle Sie als Anwender zugeordnet sind. 

Die Auswahl des kommunalen Trägers ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass z.B. 
kommunale Leistungen auf die richtigen Buchungsstellen verbucht werden. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme.  
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1.1.5 Unterkünfte  

Über den Eintrag Unterkünfte im Reiter Bedarfsgemeinschaft werden die Unterkünfte für 
die Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 16: Anwendungsfenster Bedarfsgemeinschaft - Unterkünfte 

Der Übersichtstabelle Unterkünfte können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Adresse 

 Unterkunftsart 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue Unterkunft für die Bedarfsgemeinschaft 
anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten die vorhandenen Unterkünfte bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Eine Unterkunft können Sie nicht löschen, sofern im Eintrag Kosten der Unterkunft 
zu dieser Unterkunft Bedarfe existieren. 

 

Unterkunft anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 17: Maske Neue Unterkunft anlegen 
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Abbildung 18: Maske Unterkunft bearbeiten 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 

► Wählen Sie eine Unterkunftsart aus der Auswahlliste. 

 Miete 

 Eigentum 

 Tagessatz 

 Sonstiges 

► Wählen Sie über die Optionsschaltfläche, ob eine Anschrift vorhanden ist oder ob 
Keine Anschrift vorliegt (z.B. bei Obdachlosigkeit). 
Sollten Sie Keine Anschrift ausgewählt haben, endet die Bearbeitung dieser Maske 
hier und Sie können mit OK bestätigen. 
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Die Schaltfläche Adressdaten übernehmen ist nur aktiv, wenn Sie zuvor einen Be-
vollmächtigten erfasst haben. 

Die Adressdatenfelder werden erst aktiv, wenn Sie die Optionsschaltfläche Anschrift 
ausgewählt haben. 

 

Die Adresse wird in ALLEGRO nur hinterlegt, damit Sie zwischen den Unterkünften 
unterscheiden können und ist rein informativ. 

Die aktuelle Adresse z.B. für Schriftstücke, hinterlegen Sie immer in der zPDV. 

 

► Betätigen Sie die Schaltfläche Adressdaten übernehmen um die Adressdaten des 
Bevollmächtigten zu übernehmen, welchen Sie zuvor im Eintrag Bevollmächtigter 
erfasst haben. Folgende Adressdaten werden automatisch aus der zPDV übernom-
men. 

 Anschriftenzusatz 

 Straße und Hausnummer 

 Postleitzahl und Ort 

► Wenn Sie diese Daten nicht über die Schaltfläche übernehmen wollen, tragen Sie in 
die entsprechenden Felder ggf. einen Anschriftenzusatz, Straße und Hausnummer, 
sowie Postleitzahl und Ort ein. 

► Tragen Sie die entsprechenden Werte in die folgenden Felder ein: 

 Größe der Unterkunft (m²) 

 Davon Wohnflächenanteil (m²) 

 Anzahl der Wohneinheiten (optional) 

 Anzahl Zimmer 

 Anzahl Bäder 

 Anzahl Küchen 

► Wählen Sie aus der Auswahlliste Heizungsart eine der folgenden Heizungsarten: 

 Kohle 

 Erdöl 

 Erdgas 

 Strom 

 Fernwärme 

 Sonstige 

► Tragen Sie das Jahr der Bezugsfertigkeiten in das entsprechende Feld ein. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.1.6 Haushaltsgemeinschaft  

Über den Eintrag Haushaltsgemeinschaft im Reiter Bedarfsgemeinschaft werden weitere 
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Personen aus der Haushaltsgemeinschaft der Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

Diese Personen sind keine Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft.  

Die Anzahl der Personen wird bei der Ermittlung der zustehenden Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung berücksichtigt. Diese werden anteilig errechnet und nur für die Bedarfsgemein-
schaftsmitglieder ausgezahlt. Der Anteil für die Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft wird 
durch ALLEGRO errechnet und nicht ausgezahlt. 

 

 

Abbildung 19: Anwendungsfenster Bedarfsgemeinschaft - Haushaltsgemeinschaft 

Im Inhaltsbereich des Reiters Bedarfsgemeinschaft - Haushaltsgemeinschaft sehen Sie 
eine Auswahlliste, die alle Unterkünfte einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Lis-
te können Sie die Unterkunft auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Zusätzliche Personen in der Haushaltsgemeinschaft können Sie 
folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Zusätzliche Personen 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue Haushaltsgemeinschaft für die Bedarfsge-
meinschaft anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten die vorhandene Haushaltsgemein-
schaft bearbeiten. 
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In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Haushaltsgemeinschaft anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 20: Maske Neue Haushaltsgemeinschaft anlegen 

 

Abbildung 21: Maske Haushaltsgemeinschaft bearbeiten 

Im Feld Unterkunft sehen Sie die Daten der zuvor ausgewählten Unterkunft: 

 ab wann und ggf. für welchen Zeitraum diese gültig ist 

 und die Anschrift. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 
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► Geben Sie im Feld Anzahl zusätzlicher Personen die Anzahl der Personen im sel-
ben Haushalt ein, die nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehören. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.1.7 Kosten der Unterkunft   

Über den Eintrag Kosten der Unterkunft im Reiter Bedarfsgemeinschaft werden die Be-
darfe für Unterkunft und Heizung für die Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 22: Anwendungsfenster Bedarfsgemeinschaft -  Kosten der Unterkunft 

Im Inhaltsbereich des Reiters Bedarfsgemeinschaft – Kosten der Unterkunft sehen Sie 
eine Auswahlliste, die alle Unterkünfte einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Lis-
te können Sie die Unterkunft auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Die Auswahlliste ist automatisch mit der aktuellen Unterkunft vorbelegt. 

Der Übersichtstabelle Kosten der Unterkunft können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von/Am 

 Bis 

 Art 

 Tatsächlicher Betrag 

 Anerkannter Betrag 
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 Betragstyp 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Neu können Sie die Kosten der Unterkunft für die Bedarfsgemein-
schaft anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten die vorhandenen Kosten der Unterkunft 
bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Kosten der Unterkunft anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 23: Maske Neue Kosten der Unterkunft anlegen 
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Abbildung 24: Maske Kosten der Unterkunft bearbeiten 

Im Feld Unterkunft sehen Sie die Daten der zuvor ausgewählten Unterkunft: 

 ab wann und ggf. für welchen Zeitraum diese gültig ist und 

 die Anschrift. 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart unter folgenden Bedarfsarten: 

 Grundmiete 

 Schuldzins 

 Tagessatz 

 Heizkosten laufend 

 Heizkosten einmalig 

 Nebenkosten laufend 

 Nebenkosten einmalig 

► Geben Sie im Feld Von/Am die Fälligkeit oder in den Datumsfeldern Von und Bis den 
Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Datumsformat ein. 

 

 

Das Feld Bis ist bei den Bedarfsarten Heizkosten einmalig und Nebenkosten einma-
lig grau hinterlegt und nicht aktiv. 

 

► Bei einer Eingabe in den Datumsfeldern Von/Am und Bis wählen Sie über die Opti-
onsschaltflächen, ob Sie den zu erfassenden Betrag Monatlich, Täglich oder als Ge-
samtbetrag zahlen wollen. 
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Die Auswahl Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangabe 
Von und Bis unter einem Monat liegt. 

 

► Geben Sie im nächsten Schritt im Feld Tatsächlicher Betrag, die tatsächliche Höhe 
der Bedarfsart und im Feld Betrag anerkannt, den durch das Jobcenter anerkannten 
und zu gewährenden Betrag ein. 

► Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe für jede zu gewährende Bedarfsart in gleicher Art 
und Weise. 

 

 

 Zur Berechnung und Auszahlung werden die Eingaben in den Feldern Betrag 
anerkannt herangezogen und kopfanteilig auf die Personen der Bedarfsgemein-
schaft und der Haushaltsgemeinschaft verteilt. 

 Eine Betriebs- und / oder Heizkostennachzahlung zahlen Sie über diese Maske 
aus, indem Sie einen Tatbestand Heizkosten einmalig und / oder Nebenkosten 
einmalig anlegen. 

 Ein Guthaben aus einer Betriebs- und / oder Heizkostenabrechnung behalten Sie 
nach § 22 Abs. 3 SGB II über diese Maske ein, indem Sie in dem betroffenen Tat-
bestand einmalig den Anerkannten Betrag für den / die betroffenen/e Monat/e um 
die Höhe des Guthabens mindern. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.1.8 Vorläufige Zahlungseinstellung  

Über den Eintrag Vorläufige Zahlungseinstellung im Reiter Bedarfsgemeinschaft wird 
eine vorläufige Zahlungseinstellung für die Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 



 

ALLEGRO Lernmodul II 

 
 

Seite 30/152 
Von der Bundesagentur für Arbeit zur Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Berei-

chen SGB II und SGB III entwickelt und herausgegeben und nur für die Verwendung in diesem  
dienstlich veranlassten Rahmen zugelassen 

Stand: 10/2013 

 

 

Abbildung 25: Anwendungsfenster Bedarfsgemeinschaft - Vorläufige Zahlungseinstellung 

 

 

In ALLEGRO kann die Zahlung eines laufenden Leistungsfalles im Rahmen des § 40 
Abs. 2 Nr. 4 SGB II i.V.m. § 331 SGB III vorläufig eingestellt werden. 

Dabei erfolgt keine Veränderung / Einstellung des Leistungsfalles. Es wird lediglich die 
eigentliche Auszahlung unterbunden. Die vorläufige Zahlungseinstellung wirkt sich 
nicht auf die Durchführung der Sozialversicherung aus. Meldungen und Beiträge blei-
ben daher unberührt. 

Systemintern wird die vorläufige Zahlungseinstellung nach Ablauf von zwei Monaten 
aufgehoben (§ 331 Abs. 2 SGB III), sofern diesbezüglich keine weitere Bearbeitung 
erfolgt. Die bis dahin fälligen Zahlungen werden dann ausgezahlt. 

 

Im Inhaltsbereich des Reiters Bedarfsgemeinschaft - Vorläufige Zahlungseinstellung 
werden Ihnen folgende Daten angezeigt: 

 Erfasst am 

 Grund 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie eine vorläufige Zahlungseinstellung für die Be-
darfsgemeinschaft entfernen. 
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Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue vorläufige Zahlungseinstellung für die Be-
darfsgemeinschaft erfassen, über die Schaltfläche Bearbeiten die vorhandene vorläufige 
Zahlungseinstellung bearbeiten. 

 

 

Es kann nur eine vorläufige Zahlungseinstellung erfasst werden. Ist bereits eine Zah-
lungseinstellung in der Übersicht vorhanden, ist die Schaltfläche Neu inaktiv. 

 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Vorläufige Zahlungseinstellung erstellen oder bearbeiten 

 

Abbildung 26: Maske Neue vorläufige Zahlungseinstellung anlegen 

 

Abbildung 27: Maske Vorläufige Zahlungseinstellung bearbeiten 

► Das Datumfeld Erfasst am ist mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt. 

► In dem Textfeld Grund erfassen Sie den Grund der vorläufigen Zahlungseinstellung. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 
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Die vorläufige Zahlungseinstellung wird nach dem Betätigen der Schaltfläche OK akti-
viert und erfordert keine weitere Bearbeitung. Dies erkennen Sie daran, dass in der 
BG-Infoleiste unter Bewilligung „Laufend, vorläufig eingestellt“ erscheint. 

 

Sie werden mit einer Bearbeitungsaufforderung darüber informiert, dass die erfasste 
vorläufige Zahlungseinstellung entweder in zwei Wochen gelöscht wird oder durch 
Zeitablauf gelöscht wurde. 

 

1.1.9 A2LL-BG-Nummer  

Auf dem Reiter Bedarfsgemeinschaft unter dem Eintrag A2LL-BG-Nummer wird die A2LL-
BG-Nummer erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 28: Anwendungsfenster Bedarfsgemeinschaft - A2LL-BG-Nummer 

Im Inhaltsbereich können Sie mit der Schaltfläche Neu eine neue A2LL-BG-Nummer für die 
Bedarfsgemeinschaft erfassen bzw. mit der Schaltfläche Bearbeiten eine vorhandene A2LL-
BG-Nummer bearbeiten.  

Nach dem Betätigen der Schaltfläche Neu oder Bearbeiten öffnen sich inhaltsgleiche Mas-
ken. 
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Abbildung 29: Maske A2LL-BG-Nummer erfassen 

 

Abbildung 30: Maske A2LL-BG-Bummer bearbeiten 

► Tragen Sie im Feld A2LL-BG-Nummer die bisherige Bedarfsgemeinschaftsnummer 
aus dem Altverfahren (A2LL) ein. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

 

 
Die A2LL-BG-Nummer ist im Format 21404BG0123456 aufgebaut. 
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1.2 Person  

Über den Reiter Person im Bearbeitungssystem werden fachliche Eingaben, zu den ein-
zelnen Personen der Bedarfsgemeinschaft vorgenommen. 

 

Abbildung 31: Anwendungsfenster – Bearbeitungssystem - Person 

Hierfür stehen Ihnen folgende Einträge in der Unternavigation zur Verfügung: 

 Zeiträume zur Person 

 Erwerbsfähigkeiten 

 Laufende Bedarfe 

 Einmalbedarfe 

 Erwerbseinkommensquellen 

 Einkommen/Zuflüsse 

 Einkommen/Angaben zur SV 

 Einkommen/Werbungskosten 

 Einkommen/Abzugsbeträge 

 Einkommen/Manueller Freibetrag 

 Einkommen/Kindergeld 

 Einkommen/Minderjähriges Kind außerhalb der BG 

 Sanktionen 
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 Schulzeiten 

 RV-Meldung Ausschlüsse 

 Sozialversicherungen 

 

 

Die Einträge 

 Leistungen 

 KV/PV Ausschlüsse/Entgeltminderung 

 Zuschüsse zur SV 

gehören zur Funktion manuelle Berechnung von ALLEGRO und werden im Kapitel 
Manuelle Berechnung in Lernmodul 4 behandelt. 

 

1.2.1 Zeiträume zur Person  

Über den Eintrag Zeiträume zur Person im Reiter Person werden die Zeiträume, die Rollen 
und die Beendigungsgründe für die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und ange-
zeigt. 

 

Abbildung 32: Anwendungsfenster Person – Zeiträume zur Person 
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Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Zeiträume zur Person sehen Sie eine Auswahlliste, 
die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie die 
Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle zu Zeiträume zur Person können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Rolle/manuelle Berechnung 

 Beendigungsgrund 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie Zeiträume zur ausgewählten Person löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie neue Zeiträume zur ausgewählten Person anlegen, 
mit der Schaltfläche Bearbeiten die vorhandenen Zeiträume bearbeiten.  

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Zeitraum zur Person anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 33: Maske Neuen Zeitraum zur Person anlegen 
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Abbildung 34: Maske Zeitraum zur Person bearbeiten 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 

► Wählen Sie aus der Auswahlliste Rolle/manuelle Berechnung unter folgenden Aus-
wahlmöglichkeiten: 

 Hauptperson/Partner 

 Kind 

 Manuelle Berechnung 

 

 
Die manuelle Berechnung wird Ihnen im Lernmodul 4 erklärt. 

 

► Wählen Sie einen Beendigungsgrund  für die Person, die Sie beenden wollen.  
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: 

 Arbeitsaufnahme/Doppelversicherung/Bundesfreiwilligendienst 

 Studium /Ausbildungja 

 Umzug 

 Eigene Abmeldung 

 Anspruch auf Rente wegen Alters 

 Grundwehrdienst oder freiwilliger Wehrdienst 

 Zivildienst 

 Wehrübung 

 Sonstige Gründe 

 Wegfall der Hilfebedürftigkeit 

 Wegfall der Erwerbsfähigkeit 

 Altersgrenze für Regelaltersrente 
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Das Erfassen einer Person mit Beendigungsgrund ist nur möglich, wenn Sie ein Bis 
Datum erfasst haben. 

 

Eine Person oder eine ganze Bedarfsgemeinschaft können Sie einstellen, indem Sie 
für die betroffene/n Person/en ein Beendigungsdatum und einen Beendigungsgrund 
erfassen oder ganze Fallzeiträume (siehe gleichnamiges Kapitel) löschen. Sobald Sie 
die Feststellung abschließen bzw. den Fall angeordnet haben, sind keine weiteren 
Arbeiten in ALLEGRO notwendig. Ausnahme: Überzahlung. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.2 Erwerbsfähigkeiten  

Über den Eintrag Erwerbsfähigkeiten im Reiter Person werden die Erwerbsfähigkeiten für 
die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 35: Anwendungsfenster Person - Erwerbsfähigkeiten 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Erwerbsfähigkeiten sehen Sie eine Auswahlliste, 
die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie die 
Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 
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Der Übersichtstabelle zu den Erwerbsfähigkeiten können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Gültig ab 

 Erwerbsfähigkeit 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie eine Erwerbsfähigkeit zur ausgewählten Person 
löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue Erwerbsfähigkeit zur ausgewählten Person 
anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten die vorhandenen Erwerbsfähigkeiten bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Erwerbsfähigkeit anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 36: Maske Neue Erwerbsfähigkeit anlegen 

 

Abbildung 37: Maske Erwerbsfähigkeit bearbeiten 
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► Wählen Sie unter Erwerbsfähig die Optionsschaltflächen  

 Ja 

 Nein 

ob die Person erwerbsfähig ist oder nicht. 

► Geben Sie in das Datumsfeld Gültig ab ein, ab wann die Erwerbsfähigkeit gültig ist. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.3 Laufende Bedarfe  

Über den Eintrag Laufende Bedarfe im Reiter Person werden die laufenden Bedarfe 
(Mehrbedarfe, Bedarfe für Bildung und Teilhabe und Ergänzende Sachleistungen bei Sankti-
onen) für die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 38: Anwendungsfenster Person - Laufende Bedarfe 

 

 

Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts wird von ALLEGRO automatisch 
ermittelt und ist nicht Bestandteil dieser Maske.  
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Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Laufende Bedarfe sehen Sie eine Auswahlliste, die 
alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie die Person 
auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Laufende Bedarfe können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Bedarfsart 

 Betrag 

 Betragstyp 

 Darlehen 

 Fälligkeit 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie einen laufenden Bedarf zur ausgewählten Per-
son löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie einen neuen laufenden Bedarf zur ausgewählten Per-
son anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten den laufenden Bedarf bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Über die Schaltfläche Fälligkeit bearbeiten, können Sie die Fälligkeit der Bedarfe für Bil-
dung und Teilhabe bearbeiten. Diese Funktion wird Ihnen im Lernmodul 3 erklärt.  
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Laufenden Bedarf anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 39: Maske Neuen laufenden Bedarf anlegen 
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Abbildung 40: Maske Laufenden Bedarf bearbeiten 

In der Auswahlliste Bedarfsart stehen Ihnen folgende Bedarfsarten zur Verfügung: 

 Angemessene Lernförderung 

 Eintägige Ausflüge der Kindertageseinrichtung 

 Eintägige Ausflüge der Schule 

 Ergänzende Sachleistung 

 Mehrbedarf für Alleinerziehende 

 Mehrbedarf für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige 

 Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung 

 Mehrbedarf für nicht erwerbsfähige Personen mit Ausweis-Merkzeichen “G“ 

 Mehrbedarf für werdende Mütter 

 Mehrbedarf Warmwasser 

 Mehrtägige Fahrten der Kindertageseinrichtung 

 Mehrtägige Klassenfahrten 

 Mittagsverpflegung für Kinder 

 Mittagsverpflegung für Schüler 

 Mittagsverpflegung Schüler (Einrichtung nach § 22 SGB VIII) 
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 Schülerbeförderung  

 Teilhabe - Freizeit  

 Teilhabe - Mitgliedsbeiträge 

 Teilhabe - Unterricht/kulturelle Bildung 

 Unabweisbarer, laufender besonderer Bedarf 

1.2.3.1 Mehrbedarfe  

Mehrbedarf für werdende Mütter  

 

 

Mehrbedarf für werdende Mütter kann nur bei weiblichen Leistungsempfängern erfasst 
werden. 

 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart Mehrbedarf für werdende Mütter aus. 

► Erfassen Sie den errechneten Entbindungstermin im Datumsfeld Bis und betätigen 
die Schaltfläche “Von“ Berechnen. ALLEGRO errechnet automatisch den An-
spruchszeitraum. 

Weitere Eingaben sind nicht notwendig. 

 

 

Sollte der tatsächliche Entbindungstermin nicht dem errechneten Entbindungstermin 
entsprechen, führen Sie über die Maske Laufenden Bedarf bearbeiten eine Neube-
rechnung durch. Der Beginn des Mehrbedarfs bleibt unverändert. Die Auszahlung 
jedoch erfolgt bis zum tatsächlichen Entbindungstermin, auch wenn dieser von dem 
als voraussichtlich erfassten Termin abweicht. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Mehrbedarf für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige  

 

 

Mehrbedarf für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige kann nicht für unter 15 -
jährige Leistungsberechtigte erfasst werden. 

 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart Mehrbedarf für erwerbsfähige behinderte 
Hilfebedürftige aus. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Datumsformat ein. 

Weitere Eingaben sind nicht notwendig. 
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Mehrbedarf für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige kann auch für erwerbsunfähi-
ge Leistungsberechtigte erfasst werden, soweit Sie die Voraussetzungen des § 23 Nr. 
2 SGB II erfüllen.  

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernäh-
rung aus. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Datumsformat ein. 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Unterart unter folgenden Möglichkeiten aus: 

 Pauschale I 

 Pauschale II 

 Individualbetrag 

► Sofern Sie Pauschale I oder Pauschale II ausgewählt haben, sind keine weiteren 
Eingaben notwendig. 

► Sofern Sie Individualbetrag ausgewählt haben, erfassen Sie im Feld Betrag die Höhe 
des Bedarfes. 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob der erfasste Betrag  

 Monatlich,  

 Täglich oder als  

 Gesamtbetrag zu zahlen ist. 

 

 

Die Zahlung als Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangabe 
Von / Bis unter einem Monat liegt, siehe Kapitel Optionsschaltfläche im Lernmodul 1. 

Mehrbedarf für Alleinerziehende kann nicht für Zeiträume erfasst werden, in denen 
eine weitere Person mit der Rolle Hauptperson / Partner Mitglied der Bedarfsgemein-
schaft ist. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Mehrbedarf für Alleinerziehende  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart Mehrbedarf für Alleinerziehende aus. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Datumsformat ein. 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Unterart unter folgenden Möglichkeiten aus: 

 Automatische Betragsermittlung 

 Individualbetrag 
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► Sofern Sie Automatische Betragsermittlung ausgewählt haben, sind keine weiteren 
Eingaben notwendig. 

► Sofern Sie Individualbetrag ausgewählt haben, erfassen Sie im Feld Betrag die Höhe 
des Bedarfes. 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob der erfasste Betrag  

 Monatlich,  

 Täglich oder als  

 Gesamtbetrag zu zahlen ist. 

 

 

 Die Zahlung als Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsan-
gabe Von / Bis unter einem Monat liegt, siehe Kapitel Optionsschaltfläche im  
Lernmodul 1. 

 Mehrbedarf für Alleinerziehende kann nicht für Zeiträume erfasst werden, in denen 
eine weitere Person mit der Rolle Hauptperson/Partner Mitglied der Bedarfsge-
meinschaft ist. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Mehrbedarf für nicht erwerbsfähige Personen mit Ausweis-Merkzeichen "G"  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart Mehrbedarf für nicht erwerbsfähige Per-
sonen mit Ausweis-Merkzeichen “G“ aus. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Datumsformat ein. 

Weitere Eingaben sind nicht notwendig. 

 

 

Mehrbedarf für nicht erwerbsfähige Personen mit Ausweis-Merkzeichen “G“ können 
nicht für erwerbsfähige Personen erfasst werden.  

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Unabweisbarer, laufender besonderer Bedarf  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart Unabweisbarer, laufender besonderer 
Bedarf aus.  

► In den Datumsfeldern Von / Bis geben Sie den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 

► Erfassen Sie im Feld Betrag die Höhe des Bedarfes. 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob der erfasste Betrag  

 Monatlich,  

 Täglich oder als  

 Gesamtbetrag zu zahlen ist. 
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Die Zahlung als Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangabe 
Von / Bis unter einem Monat liegt, siehe Kapitel Optionsschaltfläche im  Lernmodul 1. 

 

Weitere Eingaben sind nicht notwendig. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Eingaben übernommen und die Maske geschlossen, 
die Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Mehrbedarf Warmwasser  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart Mehrbedarf Warmwasser aus. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Datumsformat ein. 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Unterart unter folgenden Möglichkeiten aus: 

 Automatische Betragsermittlung 

 Individualbetrag 

► Sofern Sie Automatische Betragsermittlung ausgewählt haben, sind keine weiteren 
Eingaben notwendig. 

► Sofern Sie Individualbetrag ausgewählt haben, erfassen Sie im Feld Betrag die Höhe 
des Bedarfes. 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob der erfasste Betrag  

 Monatlich,  

 Täglich oder als  

 Gesamtbetrag zu zahlen ist. 

 

 

Die Zahlung als Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangabe 
Von / Bis unter einem Monat liegt, siehe Kapitel Optionsschaltfläche im  Lernmodul 1. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.3.2 Bildung und Teilhabe 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart eine der folgende Leistungen für Bildung 
und Teilhabe aus: 

 Schülerbeförderung  

 Angemessene Lernförderung 

 Mittagsverpflegung für Kinder 

 Mittagsverpflegung für Schüler 

 Mittagsverpflegung Schüler (Einrichtung nach § 22 SGB VIII) 

 Teilhabe - Mitgliedsbeiträge 
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 Teilhabe - Unterricht/kulturelle Bildung 

 Teilhabe - Freizeit 

 Eintägige Ausflüge der Schule 

 Eintägige Ausflüge der Kindertageseinrichtung 

 Mehrtägige Klassenfahrten 

 Mehrtägige Fahrten der Kindertageseinrichtung 

► Geben Sie im Feld Antragsdatum den Tag der Antragsstellung ein. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 

 

 

Bei Bedarfen für Bildung und Teilhabe ist zwingend ein Bis-Datum zu erfassen. Sofern 
der Kunde die für die beantrage Leistung maßgebliche Altersgrenze im erfassten Zeit-
raum vollendet, wird Ihre Eingabe durch eine Fehlermeldung blockiert. 

 

► Tragen Sie ggf. in die Betragsfelder (informative Felder) Zuschüsse Dritter, Eigen-
anteil und Tatsächliche Kosten ein. 

 

 

Die Felder Zuschüsse Dritter, Eigenanteil und Tatsächliche Kosten sind nur rein 
informative Felder und beeinflussen deshalb nicht die Berechnung. 

 

► Erfassen Sie im Feld Betrag die Höhe des Bedarfes. 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob der erfasste Betrag  

 Monatlich,  

 Täglich oder als  

 Gesamtbetrag zu zahlen ist. 

 

 

Die Zahlung als Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangabe 
Von / Bis unter einem Monat liegt, siehe Kapitel Optionsschaltfläche im Lernmodul 1. 

 

1.2.3.3 Ergänzende Sachleistungen  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Bedarfsart Ergänzende Sachleistungen aus. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 

► Erfassen Sie im Feld Betrag die Höhe des Bedarfes. 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob der erfasste Betrag  

 Monatlich,  

 Täglich oder als  
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 Gesamtbetrag zu zahlen ist. 

 

 

Die Zahlung als Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangabe 
Von / Bis unter einem Monat liegt, siehe Kapitel Optionsschaltfläche im Lernmodul 1. 

Eine ergänzende Sachleistung können Sie nur erfassen, sofern im deckungsgleichen 
Zeitraum eine Sanktion besteht. 

 

► Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlos-
sen, die Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme.  

1.2.4 Einmalbedarfe  

Über den Eintrag Einmalbedarfe im Reiter Person werden die einmaligen Bedarfe für die 
Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 41: Anwendungsfenster Person - Einmalbedarfe 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Einmalbedarfe sehen Sie eine Auswahlliste, die alle 
Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie die Person 
auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Einmalbedarfe können Sie folgende Werte entnehmen: 
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 Am 

 Art 

 Betrag 

 Darlehen 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie einen Einmalbedarf zur ausgewählten Person 
löschen.  

Über die Schaltfläche Neu können Sie einen neuen Einmalbedarf zur ausgewählten Person 
anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten den angelegten Einmalbedarf bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Einmalbedarf anlegen oder Bearbeiten 

 

Abbildung 42: Maske Neuen Einmalbedarf anlegen 
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Abbildung 43: Maske Einmalbedarf bearbeiten 

In der Auswahlliste Bedarfsart stehen Ihnen folgende Bedarfsarten zur Verfügung: 

 Darlehen unabweisbarer Bedarf 

 Erstausstattung bei Geburt 

 Erstausstattung bei Schwangerschaft 

 Erstausstattung der Wohnung 

 Erstausstattung für Bekleidung 

 Erstausstattung mit Haushaltsgeräten 

 Mietkaution 

 Mietschulden 

 Orthopädische Schuhe und therapeutische Geräte 

 Sonstige Wohnungsbeschaffungskosten 

 Umzugskosten 

Darlehen unabweisbarer Bedarf und Erstausstattungen        

► Wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Bedarfsart aus. 

► Erfassen Sie den Termin der Fälligkeit im Datumsfeld Termin. 

► Erfassen Sie im Feld Betrag die Höhe des Bedarfes.  

Das Kontrollkästchen Darlehen ist entsprechend der Bedarfsart und der gesetzlichen Rege-
lungen automatisch aktiv oder inaktiv und kann nicht verändert werden. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Mietschulden, Orthopädische Schuhe und therapeutische Geräte, Sonstige 
Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten    

► Wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Bedarfsart aus. 
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► Erfassen Sie den Termin der Fälligkeit im Datumsfeld Termin. 

► Erfassen Sie im Feld Betrag die Höhe des Bedarfes. 

 

 

Das Kontrollkästchen Darlehen müssen Sie aktivieren, wenn die ausgewählte Be-
darfsart als Darlehen gewährt werden soll. Sollten Sie diese nicht aktivieren, wird die 
Bedarfsart als Zuschuss gewährt. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.5 Erwerbseinkommensquellen  

Über den Eintrag Erwerbseinkommensquellen im Reiter Person werden die Quellen einer 
abhängigen oder selbstständigen Tätigkeit für die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft er-
fasst und angezeigt. 

 

Abbildung 44: Anwendungsfenster Person - Erwerbseinkommensquellen 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Erwerbseinkommensquellen sehen Sie eine Aus-
wahlliste, die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können 
Sie die Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 
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Der Übersichtstabelle Erwerbseinkommensquellen können Sie folgende Werte entneh-
men: 

 Quelle 

 Von 

 Bis 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie eine Erwerbseinkommensquelle zur ausgewähl-
ten Person löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue Erwerbseinkommensquelle zur ausgewähl-
ten Person anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten die Erwerbseinkommensquellen be-
arbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Erwerbseinkommensquellen anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 45: Maske Neuen Erwerbseinkommensquelle anlegen 
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Abbildung 46: Maske Erwerbseinkommensquelle bearbeiten 

► Geben Sie in dem Textfeld Quelle die Quelle des Erwerbseinkommens ein, bitte er-
fassen Sie hier den Namen der Firma oder die Bezeichnung der selbstständigen Tä-
tigkeit (keine Angabe der Tätigkeitsart). 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Datumsformat ein. 

 

 

Bei anderen Einkommensarten (z.B. Sozialleistungen oder Unterhalt) ist diese Maske 
nicht auszufüllen. Hierzu rufen Sie die Maske Einkommen/Zuflüsse auf, siehe Kapitel 
Einkommen/Zuflüsse. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.6 Einkommen/Zuflüsse  

Über den Eintrag Einkommen/Zuflüsse im Reiter Person werden zugeflossene Einkommen 
für die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 
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Abbildung 47: Anwendungsfenster Person - Einkommen/Zuflüsse 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Einkommen/Zuflüsse sehen Sie eine Auswahlliste, 
die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie die 
Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Einkommen/Zuflüsse können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Einkommensart 

 Quelle 

 Von 

 Bis 

 Angaben zur SV 

 Brutto 

 Netto 

 Betragstyp 

 Einkommen aus Ausbildung 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie einen Zufluss zur ausgewählten Person löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie einen neuen Zufluss zur ausgewählten Person anle-
gen, über die Schaltfläche Bearbeiten die vorhandenen Zuflüsse bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Einkommen/Zuflüsse anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 48: Maske Neuen Zufluss anlegen 
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Abbildung 49: Maske Zufluss bearbeiten 

In der Auswahlliste Einkommensart stehen Ihnen folgende Einkommensarten zur Verfü-
gung: 

 Einkommen aus abhängiger Erwerbstätigkeit 

 Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 

 Arbeitslosengeld 

 Kurzarbeitergeld 

 Krankengeld 

 Mutterschaftsgeld 

 Übergangsgeld RVT 

 Witwenrente/Witwerrente 

 Waisenrente 

 Verletztenrente 

 Unfallrente 

 Rente wegen Erwerbsminderung 

 Sonstige Renten 

 Zinsen 

 Dividenden 
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 Vermietung 

 Verpachtung 

 Sonstige Kapitalerträge 

 Unterhaltsvorschuss 

 Kindesunterhalt 

 Sonstiger Unterhalt 

 Wohngeld 

 Kinderzuschlag 

 Elterngeld 

 Unterhaltsbeitrag aus MeisterBAföG 

 Sonstiges Einkommen 

Einkommen aus abhängiger Erwerbstätigkeit  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Einkommensart Einkommen aus abhängiger Er-
werbstätigkeit aus.  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Quelle, die Einkommensquelle aus. Sollte diese in der 
Auswahlliste nicht vorhanden sein, können Sie diese über die Schaltfläche Neu anle-
gen. Es öffnet sich die Maske Neue Erwerbseinkommensquelle anlegen. 

► Geben Sie in den Monatsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 

 Die Datumsfelder Von / Bis sind grau hinterlegt / nicht aktiv und können deshalb 
nicht verändert werden. 

► Tragen Sie in den Feldern Brutto und Netto die Höhe des Brutto- und Nettoeinkom-
mens ein. 

 Die Optionsschaltfläche Monatlich ist bereits vorbelegt und kann aufgrund der 
Einkommensart nicht verändert werden. 

► Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einkommen aus Ausbildung, wenn das Ein-
kommen aus einer betrieblichen Ausbildung erzielt wird. 

► Über die Optionsschaltfläche Einkommen/Angaben zur SV geben Sie 

 mit Ja an, dass es sich um ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen handelt  
oder  

 mit  Nein, dass es sich um ein nicht sozialversicherungspflichtiges Einkommen 
handelt. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Einkommensart Einkommen aus selbständiger Er-
werbstätigkeit aus.  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Quelle, die Einkommensquelle aus. Sollte diese in der 
Auswahlliste nicht vorhanden sein, können Sie diese über die Schaltfläche Neu anle-
gen. Es öffnet sich die Maske Neue Erwerbseinkommensquelle anlegen. 

► Geben Sie in den Monatsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Monatsformat ein. 
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 Die Datumsfelder Von / Bis sind grau hinterlegt / nicht aktiv und können deshalb 
nicht verändert werden. 

 Das Feld Brutto ist grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht verändert 
werden. 

► Tragen Sie im Feld Netto die Höhe des Nettoeinkommens ein. 

 Die Optionsschaltfläche Monatlich ist bereits vorbelegt und kann aufgrund der 
Einkommensart nicht verändert werden. 

 Das Kontrollkästchen Einkommen aus Ausbildung ist aufgrund der Einkom-
mensart grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht verändert werden. 

► Über die Optionsschaltfläche Einkommen/Angaben zur SV geben Sie 

 mit Ja an, dass es sich um ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen handelt  
oder  

 mit  Nein, dass es sich um ein nicht sozialversicherungspflichtiges Einkommen 
handelt. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts- und Übergangsgeld RVT    

► Wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Einkommensart aus. 

 Die Auswahlliste Quelle ist grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht 
verändert werden. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 

 Die Monatsfelder Von / Bis und das Feld Brutto sind grau hinterlegt / nicht aktiv 
und können deshalb nicht verändert werden. 

► Tragen Sie in dem Feld Netto die Höhe des Nettoeinkommens ein. 

► Wählen Sie über die Optionsschaltfläche, ob das Einkommen auf 

 Täglicher oder  

 Monatlicher Basis zufließt. 

Das Kontrollkästchen Einkommen aus Ausbildung ist aufgrund der Einkommensart grau 
hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht verändert werden. 

► Über die Optionsschaltfläche Einkommen/Angaben zur SV geben Sie 

 mit Ja an, dass es sich um ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen handelt  
oder  

 mit  Nein, dass es sich um ein nicht sozialversicherungspflichtiges Einkommen 
handelt. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Andere Einkommensarten  

► Um Einkommen aus  

 Kurzarbeitergeld,  

 Witwenrente/Witwerrente,  

 Waisenrente,  
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 Verletztenrente,  

 Unfallrente,  

 Rente wegen Erwerbsminderung,  

 Sonstige Renten, z.B. private Renten, Renten des Unfallversicherungsträgers  

 Zinsen,  

 Dividenden,  

 Vermietung, Verpachtung, Sonstige Kapitalerträge,    

 Unterhaltsvorschuss, Kindesunterhalt, Sonstiger Unterhalt,    

 Wohngeld,  

 Kinderzuschlag, Elterngeld, Unterhaltsbeitrag aus MeisterBAföG oder    

 Sonstiges Einkommen  

zu erfassen, wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Einkommensart aus. 

 Die Auswahlliste Quelle ist grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht 
verändert werden. 

 Die Datumsfelder Von / Bis sind grau hinterlegt / nicht aktiv und können deshalb 
nicht verändert werden. 

► Geben Sie in den Monatsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Monatsformat ein. 

 Das Feld Brutto ist grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht verändert 
werden. 

► Tragen Sie im Feld Netto die Höhe des Nettoeinkommens ein. 

 Die Optionsschaltfläche Monatlich ist bereits vorbelegt und kann aufgrund der 
Einkommensart nicht verändert werden. 

 Das Kontrollkästchen Einkommen aus Ausbildung ist aufgrund der Einkom-
mensart grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht verändert werden. 

 

 
Erfassen Sie das Einkommen aus abhängiger Tätigkeit und Kurzarbeitergeld im-
mer in zwei Tatbeständen. 

 

Sofern Sie die Angaben zur SV bejaht haben, werden Sie darauf hingewiesen die 
entsprechenden Daten im Eintrag Einkommen/Angaben zur SV zu erfassen, zu be-
arbeiten oder zu löschen. 

 

► Über die Optionsschaltfläche Einkommen/Angaben zur SV geben Sie 

 mit Ja an, dass es sich um ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen handelt  
oder  

 mit  Nein, dass es sich um ein nicht sozialversicherungspflichtiges Einkommen 
handelt. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 
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1.2.7 Einkommen/Angaben zur SV  

Über den Eintrag Einkommen/Angaben zur SV im Reiter Person werden die Einkommens-
angaben zum sozialversicherungspflichtigen Einkommen für die Mitglieder einer Bedarfsge-
meinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 50: Anwendungsfenster Person - Einkommen/Angaben zur SV 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Einkommen/Angaben zur SV sehen Sie eine Aus-
wahlliste, die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können 
Sie die Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Angaben zur SV können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Einkommensart 

 Quelle 

 Einkommen/Zuflüsse 

 Betrag 

 Betragstyp 

 Berechnungsgrundlage 

 Sozialversicherungspflichtiges Nebeneinkommen zum Alg-Bezug 

 Betrag 
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 Betragstyp 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie Einkommensangaben zur Sozialversicherung zur 
ausgewählten Person löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie neue Einkommensangaben zur Sozialversicherung 
zur ausgewählten Person anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten, Einkommensangaben 
zur Sozialversicherung für die ausgewählte Person bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Einkommensangaben zur Sozialversicherung anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 51: Maske Neue Einkommensangaben zur Sozialversicherung anlegen 
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Abbildung 52: Maske Einkommensangaben zur Sozialversicherung bearbeiten 

In der Auswahlliste Einkommensart stehen Ihnen folgende Einkommensarten zur Verfü-
gung: 

 Einkommen aus abhängiger Erwerbstätigkeit 

 Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 

 Arbeitslosengeld 

 Kurzarbeitergeld 

 Krankengeld 

 Mutterschaftsgeld 

 Übergangsgeld RVT 

 Witwenrente/Witwerrente 

 Waisenrente 

 Verletztenrente 
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 Unfallrente 

 Rente wegen Erwerbsminderung 

 Sonstige Renten 

 Sonstiges Einkommen 

Minderung der Sozialversicherungsbeiträge  

 

 

Die Berechnungsgrundlage zur Minderung des SV-Entgeltes aus ALG II beträgt je 
nach Einkommensart 80% oder 100% des sozialversicherungspflichtigen Einkom-
mens. Durch die Auswahl der Optionsschaltfläche Berechnungsgrundlage führt AL-
LEGRO automatisch die Berechnung durch. 

 

Liegen gleichzeitig neben den beitragspflichtigen Einnahmen aus dem Bezug von Ar-
beitslosengeld II weitere beitragspflichtige Einnahmen vor, führen diese gemäß § 232a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V zu einer Minderung der beitragspflichtigen Einnahmen für 
die Krankenversicherung aus dem Bezug von Arbeitslosengeld II. Die Minderung der 
beitragspflichtigen Einnahmen für die Pflegeversicherung erfolgt gemäß § 57 Abs. 1 
SGB XI i. V. m. § 232a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V entsprechend. Die Höhe der Minde-
rung der beitragspflichtigen Einnahmen aus dem Bezug von Arbeitslosengeld II erfolgt 
über die Berechnungsgrundlage. 

 

Einkommen aus abhängiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit  

► Um eine Angabe zum sozialversicherungspflichtigen Einkommen aus abhängiger o-
der selbständiger Erwerbstätigkeit zu erfassen, wählen Sie in der Auswahlliste die 
entsprechende Einkommensart aus. 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Quelle, die Einkommensquelle aus. Sollte diese in der 
Auswahlliste nicht vorhanden sein, können Sie sie über die Schaltfläche Neu anlegen. 
Es öffnet sich die Maske Neue Erwerbseinkommensquelle anlegen. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum des sozialversi-
cherungspflichtigen Einkommens im ALLEGRO Datumsformat ein. Bis ist nur bei 
Teilmonaten auszufüllen. 

► Tragen Sie im Feld SV-pflichtige Einnahme die Höhe des sozialversicherungspflich-
tigen Einkommens ein. 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob das Einkommen  

 Monatlich oder als  

 Gesamtbetrag erzielt wird. 

Die Optionsschaltfläche Berechnungsgrundlage und das Kontrollkästchen Nebenein-
kommen sind aufgrund der Einkommensart grau hinterlegt / nicht aktiv und können deshalb 
nicht verändert werden. Die Option SV-pflichtige Einnahme in voller Höhe ist aktiviert. 

 

 

Den Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangabe Von / Bis 
unter einem Monat liegt. 

 

► Über die Optionsschaltfläche Einkommen/Zuflüsse geben Sie 
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 mit Ja an, dass ein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert  oder  

 mit  Nein, dass kein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert. 

 

Weitere Eingaben sind nicht notwendig. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Arbeitslosengeld  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Einkommensart Arbeitslosengeld aus.  

 Die Auswahlliste Quelle ist grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht 
verändert werden. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum des sozialversi-
cherungspflichtigen Einkommens im ALLEGRO Datumsformat ein. 

► Tragen Sie im Feld SV-pflichtige Einnahme die Höhe des täglichen Bemessungs-
entgelts ein. 

 Die Optionsschaltfläche Täglich ist bereits vorbelegt und kann aufgrund der Ein-
kommensart nicht verändert werden. 

 Die Optionsschaltfläche Berechnungsgrundlage kann aufgrund der Einkom-
mensart nicht verändert werden. Die Option SV-pflichtige Einnahme in Höhe 
von 80% ist aktiviert. 

► Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nebeneinkommen, wenn neben dem Bezug von 
Arbeitslosengeld ein sozialversicherungspflichtiges Nebeneinkommen erzielt wird. 

 Falls ein sozialversicherungspflichtiges Nebeneinkommen erzielt wird, tragen Sie 
im Feld Betrag die Höhe des sozialversicherungspflichtigen Nebeneinkommens 
ein und wählen Sie, in welchem Intervall der Betrag ausgezahlt werden soll. 

 

 
In diesem Betragsfeld geben Sie den Betrag bis zur vierten Nachkommastelle ein.  

 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob das Einkommen  

 Monatlich,  

 Täglich oder als  

 Gesamtbetrag erzielt wird. 

 

 

Den Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangabe Von / Bis 
unter einem Monat liegt. 

 

► Über die Optionsschaltfläche Einkommen/Zuflüsse geben Sie 

 mit Ja an, dass ein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert  oder  
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 mit  Nein, dass kein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Kurzarbeitergeld  

► Wählen Sie in der Auswahlliste Einkommensart Kurzarbeitergeld aus.  

 Die Auswahlliste Quelle ist grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht 
verändert werden. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum des sozialversi-
cherungspflichtigen Kurzarbeitergeldes im ALLEGRO Datumsformat ein. 

► Tragen Sie im Feld SV-pflichtige Einnahme die Höhe des sozialversicherungspflich-
tigen Kurzarbeitergeldes ein. 

 

 

Das sozialversicherungspflichtige Kurzarbeitergeld beträgt 80% des Differenzbetrages 
zwischen dem Soll- und Ist-Arbeitsentgelt brutto. Das Ergebnis wird zusammen mit 
dem  Ist-Arbeitsentgelt brutto in das Betragsfeld eingetragen. 

 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob das Kurzarbeitergeld  

 Monatlich oder als  

 Gesamtbetrag erzielt wird. 

 

 

Den Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangaben Von / Bis 
unter einem Monat liegt. 

 

Die Optionsschaltfläche Berechnungsgrundlage und das Kontrollkästchen Nebenein-
kommen sind aufgrund der Einkommensart grau hinterlegt / nicht aktiv und können deshalb 
nicht verändert werden. Die Option SV-pflichtige Einnahme in voller Höhe ist aktiviert. 

► Über die Optionsschaltfläche Einkommen/Zuflüsse geben Sie 

 mit Ja an, dass ein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert  oder  

 mit  Nein, dass kein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert. 

 

Weitere Eingaben sind nicht notwendig. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Übergangsgeld RVT 

► Wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Einkommensart aus.  
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 Die Auswahlliste Quelle ist grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht 
verändert werden. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum der sozialversi-
cherungspflichtigen Sozialleistungen im ALLEGRO Datumsformat ein. 

► Tragen Sie im Feld SV-pflichtige Einnahme die tägliche Höhe des Einkommens ein, 
welche die Berechnungsgrundlage der sozialversicherungspflichtigen Sozialleistung 
war. 

 Die Optionsschaltfläche Täglich ist bereits vorbelegt und kann aufgrund der Ein-
kommensart nicht verändert werden. 

► Wählen Sie im nächsten Schritt über die Optionsschaltfläche Berechnungsgrundla-
ge, ob die Grundlage dieser Sozialleistung eine  

 SV-pflichtige Einnahme in voller Höhe oder  

 SV-pflichtige Einnahme in Höhe von 80% war. 

 

 

 Sollte der Leistungsberechtigte vor dem Bezug der Sozialleistung ein sozialversi-
cherungspflichtiges Einkommen aus einer Tätigkeit erzielt haben, so ist die Opti-
onsschaltfläche SV-pflichtige Einnahme in voller Höhe auszuwählen. Der zu er-
fassende Betrag beträgt 1/30 des letzten sozialversicherungspflichtigen Bruttoein-
kommens. 

 Sollte der Hilfebedürftige vor dem Bezug der Sozialleistung eine Entgeltersatzleis-
tung bezogen haben, so ist die Optionsschaltfläche SV-pflichtige Einnahme in 
Höhe von 80% auszuwählen. Der zu erfassende Betrag ist das letzte tägliche 
Bemessungsentgelt. 

 

Das Kontrollkästchen Nebeneinkommen ist grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb 
nicht verändert werden. 

► Über die Optionsschaltfläche Einkommen/Zuflüsse geben Sie 

 mit Ja an, dass ein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert oder  

 mit  Nein, dass kein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert. 

 

Weitere Eingaben sind nicht notwendig. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Renten 

► Um eine Angabe zum sozialversicherungspflichtigen Einkommen aus 

 Witwenrente/Witwerrente,  

 Waisenrente,  

 Verletztenrente,  

 Unfallrente,  

 Rente wegen Erwerbsminderung oder  

 Sonstige Renten  
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zu erfassen, wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Einkommensart aus. 

 Die Auswahlliste Quelle ist grau hinterlegt / nicht aktiv und kann deshalb nicht 
verändert werden. 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum des sozialversi-
cherungspflichtigen Einkommens im ALLEGRO Datumsformat ein. 

► Tragen Sie in dem Feld SV-pflichtige Einnahme die Höhe der Bruttorente ein. 

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen, ob die Sozialleistung  

 Monatlich oder als  

 Gesamtbetrag erzielt wurde. 

Die Optionsschaltfläche Bemessungsgrundlage und das Kontrollkästchen Nebeneinkom-
men sind, aufgrund der Einkommensart, grau hinterlegt / nicht aktiv und können deshalb 
nicht verändert werden. Die Option SV-pflichtige Einnahme in voller Höhe ist aktiviert. 

 

 

Den Gesamtbetrag können Sie nur verwenden, wenn die Datumsangabe Von / Bis 
unter einem Monat liegt. 

 

► Über die Optionsschaltfläche Einkommen/Zuflüsse geben Sie 

 mit Ja an, dass ein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert oder  

 mit  Nein, dass kein Zufluss aus Einkommen zu diesem sozialversicherungspflich-
tigen Entgelt existiert. 

 

Weitere Eingaben sind nicht notwendig. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

 

 

Sofern Sie Einkommen/Zuflüsse bejaht haben, werden Sie darauf hingewiesen die 
entsprechenden Daten im Eintrag Einkommen/Zuflüsse zu erfassen, zu bearbeiten 
oder zu löschen. 

 

1.2.8 Einkommen/Werbungskosten  

Über den Eintrag Einkommen/Werbungskosten im Reiter Person werden die Werbungs-
kosten zum Einkommen für die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 
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Abbildung 53: Anwendungsfenster Person - Einkommen/Werbungskosten 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Einkommen/Werbungskosten sehen Sie eine Aus-
wahlliste, die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können 
Sie die Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Einkommen/Werbungskosten können Sie folgende Werte entneh-
men: 

 Von 

 Bis 

 Quelle 

 Werbungskosten 

 Betrag 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Neu können Sie neue Werbungskosten zur ausgewählten Person an-
legen, über die Schaltfläche Bearbeiten die Werbungskosten bearbeiten.  

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Werbungskosten anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 54: Maske Neue Werbungskosten anlegen 

 

Abbildung 55: Maske Werbungskosten bearbeiten 

In der Auswahlliste Einkommensart  stehen Ihnen folgende Einkommensarten zur Verfü-
gung: 

 Einkommen aus abhängiger Erwerbstätigkeit 
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 Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 

Die Eingabemöglichkeiten unterscheiden sich entsprechend Ihrer Auswahl in der Auswahllis-
te. 

Einkommen aus abhängiger und selbständiger Erwerbstätigkeit   

► Wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Einkommensart aus. 
Das Feld Quelle wird aktiv.   

► Wählen Sie in der Auswahlliste Quelle die Einkommensquelle aus. Sollte diese in der 
Auswahlliste nicht vorhanden sein, können Sie eine neue Quelle über die Schaltflä-
che Neu anlegen. Es öffnet sich die Maske Neue Erwerbseinkommensquelle anle-
gen. 

► Wählen Sie nun in der Auswahlliste Werbungskosten die Werbungskostenart. 
Sie können unter folgenden Möglichkeiten wählen: 

 Bewerbungskosten 

 Beiträge 

 Berufskleidung 

 Doppelte Haushaltführung 

 Fachliteratur 

 Fortbildung 

 IT/Telefon 

 Arbeitsmittel  

 Fahrkosten  

 Reisekosten  

 Umzugskosten  

 Unfallkosten  

 Werkzeuge  

 Sonstige Werbungskosten  

 Kinderbetreuungskosten 

 

 

Bei einem Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, können Sie ausschließlich 
die Werbungskostenarten Fahrkosten, sonstige Werbungskosten und Kinderbetreu-
ungskosten nutzen. 

 

► Geben Sie in den Monatsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 

► Tragen Sie im Feld Monatlicher Betrag die Höhe der ausgewählten Werbungskos-
tenart ein. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 
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1.2.9 Einkommen/ Abzugsbeträge  

Über den Eintrag Einkommen/Abzugsbeträge im Reiter Person werden die Abzüge zum 
Einkommen der Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 56: Anwendungsfenster Person - Einkommen/Abzüge 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Einkommen/Abzugsbeträge sehen Sie eine Aus-
wahlliste, die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können 
Sie die Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Einkommen/Abzugsbeträge können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Abzugsart 

 Monatlicher Betrag 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie Abzüge zur ausgewählten Person löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie neue Abzüge zur ausgewählten Person anlegen, über 
die Schaltfläche Bearbeiten die vorhandenen Abzüge bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Abzug anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 57: Maske Neuen Abzugsbetrag anlegen 

 

Abbildung 58: Maske Abzugsbetrag bearbeiten 

► Geben Sie in den Monatsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Monatsformat ein. 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Abzugsart eine der folgenden Einkommensarten: 

 KFZ-Haftpflichtversicherung 

 Private KV/PV 

 Altersvorsorgebeiträge 

 Freiwillige Arbeitslosenversicherung 

 Riester-Anlageform 

 Kapitalbildende Versicherung 
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 Sonstige Abzüge 

 Beitrag zur sozialen PV 

 Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen 

 Bei Leistung zur Arbeitsförderung angerechnetes Einkommen 

► Geben Sie im Feld Monatlicher Betrag die Höhe des ausgewählten Abzugs ein. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.10 Einkommen/Manueller Freibetrag  

Auf dem Reiter Person unter dem Eintrag Einkommen/Manueller Freibetrag werden die 
manuellen Freibeträge für die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

 

Die automatische Berechnung wird durch die Eingabe des manuellen Freibetrags de-
aktiviert. Es wird zur Berechnung nur der manuell eingegebene Wert verwendet! 

 

 

 

Abbildung 59: Anwendungsfenster Person - Einkommen/Manueller Freibetrag 
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Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Einkommen/Manueller Freibetrag sehen Sie eine 
Auswahlliste, die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste kön-
nen Sie die Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Einkommen/Manueller Freibetrag können Sie folgende Werte ent-
nehmen: 

 Von 

 Bis 

 Betrag 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie einen manuellen Freibetrag zur ausgewählten 
Person löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie einen neuen manuellen Freibetrag zur ausgewählten 
Person anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten den vorhandenen manuellen Freibetrag 
bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

.  

Abbildung 60: Maske Neuen manuellen Freibetrag anlegen 
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Abbildung 61: Maske Manuellen Freibetrag bearbeiten 

► Geben Sie in den Monatsfeldern Von Monat / Bis Monat den Gültigkeitszeitraum im 
ALLEGRO Monatsformat ein. 

► Geben Sie im Feld Monatlicher Betrag die Höhe des manuellen Freibetrages ein. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.11 Einkommen/Kindergeld  

Über den Eintrag Einkommen/Kindergeld im Reiter Person wird das Einkommen aus Kin-
dergeld für die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 
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Abbildung 62: Anwendungsfenster Personen - Einkommen/Kindergeld 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Einkommen/Kindergeld sehen Sie eine Auswahllis-
te, die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie die 
Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Einkommen/Kindergeld können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Stufe 

 Berechtigter 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie ein Einkommen aus Kindergeld zur ausgewähl-
ten Person löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie ein neues Einkommen aus Kindergeld zur ausgewähl-
ten Person anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten, Einkommen aus Kindergeld bearbei-
ten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Kindergeldtatbestand anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 63: Maske Neues Kindergeld anlegen 

 

Abbildung 64: Maske Kindergeld bearbeiten 

► Geben Sie in den Monatsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Monatsformat ein. 

► Wählen Sie eine Kindergeldstufe aus der gleichnamigen Auswahlliste. Folgende 
Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: 

 1. Kind 

 2. Kind 
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 3. Kind 

 4. oder weiteres Kind 

 Manueller Betrag 

 

 
Die Anrechnung erfolgt entsprechend der gesetzlichen Höhen automatisch. 

 

► Haben Sie Manueller Betrag aus der Liste ausgewählt, können Sie im darunter lie-
genden Betragsfeld Manueller Betrag die Höhe des Kindergeldes eingeben. 

► Wählen Sie im nächsten Schritt über die Auswahlliste Kindergeldberechtigter den 
entsprechenden Kindergeldberechtigten aus der Bedarfsgemeinschaft oder außerhalb 
der Bedarfsgemeinschaft aus. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.12 Einkommen/Minderjähriges Kind außerhalb der BG  

Auf dem Reiter Person unter dem Eintrag Einkommen/Minderjähriges Kind außerhalb 
der BG werden die minderjährigen Kinder außerhalb der Bedarfsgemeinschaft für die Mit-
glieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 
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Abbildung 65: Anwendungsfenster Person - Minderjähriges Kind außerhalb der BG 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person – Einkommen/Minderjähriges Kind außerhalb der 
BG sehen Sie eine Auswahlliste, die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. 
Aus dieser Liste können Sie die Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen 
möchten. 

 

 

Nach Eingabe, wird bei der automatischen Ermittlung der Einkommensfreibe-
träge durch ALLEGRO, das minderjährige Kind außerhalb der BG berücksich-
tigt.  

 

Der Übersichtstabelle Minderjähriges Kind außerhalb der BG können Sie folgende Werte 
entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie ein erfasstes minderjähriges Kind außerhalb der 
Bedarfsgemeinschaft zur ausgewählten Person löschen. 
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Über die Schaltfläche Neu können Sie ein minderjähriges Kind außerhalb der Bedarfsge-
meinschaft zur ausgewählten Person anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten das minder-
jähriges Kind außerhalb der Bedarfsgemeinschaft bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

 

Abbildung 66: Maske Neues minderjähriges Kind außerhalb der BG anlegen 

 

Abbildung 67: Maske Minderjähriges Kind außerhalb der BG bearbeiten 

► In den Monatsfeldern Von Monat / Bis Monat geben Sie den Gültigkeitszeitraum im 
ALLEGRO Datumsformat ein. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

 

 

Das minderjährige Kind außerhalb der Bedarfsgemeinschaft wird nach Ihrer Eingabe 
bei der automatischen Ermittlung der Einkommensfreibeträge berücksichtigt. 

In das Feld Bis Monat tragen Sie den Monat ein, an dem das Kind 18 Jahre alt wird. 
Ab dem Folgemonat wird kein Freibetrag für das Kind mehr gewährt.   
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1.2.13 Sanktionen  

Über den Eintrag Sanktionen im Reiter Person werden die Sanktionen für die Mitglieder 
einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 68: Anwendungsfenster Person - Sanktionen 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Sanktionen sehen Sie eine Auswahlliste, die alle 
Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie die Person 
auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Sanktionen können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Sanktionsbegründendes Ereignis 

 Tag der Entscheidung 

 Sanktionsgrund 

 Typ 

 Minderung im Einzelfall 

 Monatlicher Betrag 

 Maßgebender Regelbedarf 

 Prozentwert 
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 Zählwirkung bis 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie eine Sanktion zur ausgewählten Person löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue Sanktion zur ausgewählten Person anle-
gen, über die Schaltfläche Bearbeiten eine bestehende Sanktion bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Sanktionen anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 69: Maske Neue Sanktion anlegen 
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Abbildung 70: Maske Sanktion bearbeiten 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO Da-
tumsformat ein. 

 

 

 Die Sanktion tritt grundsätzlich mit dem Ersten des Monats in Kraft, welcher auf 
die Bekanntgabe des Sanktionsbescheides folgt. Ausschließlich bei einer Sanktion 
nach § 31 Abs. 2 Nr. 3 SGB beginnt die Sanktion zeitgleich mit dem Beginn der 
Sperrzeit oder dem Erlöschen des Arbeitslosengeldanspruchs. Der Minderungs-
zeitraum beträgt, unabhängig von der Dauer der Sperrzeit, drei Monate und läuft 
kalendermäßig ab. 

 Entfällt der Alg II-Anspruch vollständig (100% - Sanktion), entfällt automatisch 
auch die Durchführung der Sozialversicherung in ALLEGRO. Ein manuelles Ein-
greifen ist nicht erforderlich.   
Wird eine ergänzende Sachleistung gewährt, liegt Alg II-Bezug für diese Zeit wie-
der vor. Die Sozialversicherung wird deshalb automatisch wieder durchgeführt. 
Bezugszeitraum ist dann der Zeitraum, für den der Gutschein erbracht wird, auf die 
tatsächliche Einlösung des Gutscheins kommt es nicht an. Auch in diesem Fall ist 
ein manuelles Eingreifen nicht erforderlich. 
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► Geben Sie im nächsten Schritt im Feld Sanktionsbegründendes Ereignis, das Da-
tum des sanktionsbegründenden Ereignisses ein.  

► Geben Sie im Feld Tag der Entscheidung das Datum ein, an dem über die Minde-
rung der Leistungen entschieden wurde. 

 

 

Beim Feld Tag der Entscheidung handelt es sich grundsätzlich um das Tagesdatum, 
an dem die Minderung verfügt wurde. Der an diesem Tag maßgebende Regelbedarf 
dient als Grundlage zur Ermittlung des Minderungsbetrages. Sofern dieser Tag vor 
dem Fallzeitraum in ALLEGRO liegt (z. B. bei Umzug mit Wechsel des zuständigen 
Jobcenters während eines laufenden Minderungszeitraums), müssen Sie die Angaben 
zur Erwerbsfähigkeit auf den Tag der Entscheidung zurückdatieren. 

 

Wählen Sie in der Auswahlliste Sanktionsgrund einen der folgenden Sanktionsgründe: 

 Pflichtverletzung aus der Eingliederungsvereinbarung 

 Pflichtverletzung aus VA nach § 15 (1) S.6 

 Weigerung zumutbare Arbeit aufzunehmen 

 Weigerung zumutbare Arbeit fortzuführen 

 Verhinderung Anbahnung zumutbarer Arbeit 

 Weigerung Aufnahme Ausbildung 

 Weigerung Fortführung Ausbildung 

 Verhinderung Anbahnung Ausbildung 

 Weigerung Aufnahme Arbeitsgelegenheit 

 Weigerung Fortführung Arbeitsgelegenheit 

 Verhinderung Anbahnung Arbeitsgelegenheit 

 Weigerung Aufnahme Arbeit mit Beschäftigungszuschuss 

 Weigerung Fortführung Arbeit mit Beschäftigungszuschuss 

 Verhinderung Anbahnung Arbeit mit Beschäftigungszuschuss 

 Weigerung Antritt Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit 

 Abbruch einer Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit 

 Anlass zum Abbruch einer Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit 

 Minderung Einkommen ab dem 18. Lebensjahr 

 Minderung Vermögen ab dem 18. Lebensjahr 

 Fortsetzung unwirtschaftlichen Verhaltens 

 Anspruch auf Alg ruht / ist erloschen wg. Sperrzeit nach SGB III 

 Voraussetzung für das Eintreten einer Sperrzeit nach SGB III 

 Weigerung zur Meldung beim zuständigen Träger 

 Weigerung Teilnahme an ärztlichem Untersuchungstermin 

 Weigerung Teilnahme an psychologischem Untersuchungstermin 

► Wählen Sie im nächsten Schritt aus der Auswahlliste Sanktionstypen einen der Fol-
genden: 

 Erste Pflichtverletzung 

 Erste Wiederholte Pflichtverletzung 
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 Wiederholte Pflichtverletzung 

 Weitere wiederholte Pflichtverletzung 

 

 

 Bei der ersten Pflichtverletzung erfolgt die Minderung um 30% des maßgebenden 
Regelbedarfes. Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung erfolgt die Minderung 
um 60% des maßgebenden Regelbedarfes. Bei weiteren Wiederholungen fällt das 
Arbeitslosengeld II vollständig (inkl. Mehrbedarfe und Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung) weg. 

 Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, wird das Arbeitslosengeld II bei einer Pflichtverletzung auf die Bedar-
fe für Unterkunft und Heizung begrenzt. 
 
Wählen Sie hierzu in der Auswahlliste Erste Pflichtverletzung aus. Bei wiederhol-
ter Pflichtverletzung entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Wählen Sie hierzu 
Wiederholte Pflichtverletzung aus. Die Verwendung von Erste Wiederholte 
Pflichtverletzung und Weitere Wiederholte Pflichtverletzung ist nicht zulässig und 
wird durch eine Fehlermeldung verhindert. 

 Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25.Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, kann, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, die 
Dauer der Sanktion auf sechs Wochen verkürzt werden. Verändern Sie hierzu das 
Bis Datum entsprechend. 

 

Bei den Sanktionsgründen  

 Weigerung zur Meldung beim zuständigen Träger  

 Weigerung Teilnahme an ärztlichem Untersuchungstermin  

 Weigerung Teilnahme an psychologischem Untersuchungstermin  

ist das Feld Sanktionstyp mit Meldeversäumnis vorbelegt, da keine Minderungsstufen vor-
gesehen sind.  

 

 

Bei einem Meldeversäumnis erfolgt die Minderung um 10% des maßgebenden Regel-
bedarfes je Sanktion. 

Der angezeigte Sanktionstyp ist abhängig vom ausgewählten Sanktionsgrund. 

 

Bei einer wiederholten oder weiteren wiederholten Pflichtverletzung, können Sie durch Akti-
vierung des Kontrollkästchens Minderung im Einzelfall die Sanktion auf 60% des maßge-
benden Regelbedarfes begrenzen; bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auf die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. 
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Bei jeder weiteren, wiederholten Pflichtverletzung kann unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls die Sanktion auf eine Minderung um 60% des Regelbedarfs 
oder bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, auf die Bedarfe für Unterkunft und Heizung begrenzt werden (§ 31a 
Abs. 1 S. 6 und § 31a Abs. 2 S. 3 SGB II). Voraussetzung ist allerdings, dass sich der 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten nach-
zukommen. Der maßgebliche Zeitpunkt, ab dem die Abmilderung erfolgen kann, ist 
der Zeitpunkt der Erklärung der oder des Betroffenen, d.h. soweit eine Sanktion bereits 
laufend zu einer Minderung führt, kann eine Minderung nur für den Rest des Minde-
rungszeitraumes erfolgen. 

 

Im Feld Monatlicher Betrag können Sie die Höhe des Sanktionsbetrages manuell eintragen. 
Sie können jedoch auch über die Schaltfläche Berechnung eine Berechnung der Sanktions-
höhe auslösen. Im Feld Betrag wird anschließend das Ergebnis anzeigt. 

 

 

In Ausnahmefällen kann der Sanktionszeitpunkt außerhalb des Fallzeitraums liegen. 
Hierzu ist der Erwerbsfähigkeitsstatus anzugeben. Sie werden über eine Meldung über 
die Besonderheiten informiert. 

Beachten Sie bitte dass, sollten Sie noch keine Angaben zur Sozialversicherungs-
pflicht vorgenommen haben, bei Einsatz der Berechnungshilfe eine entsprechende 
Meldung ausgelöst wird. 

 

Die Ausgabefelder Maßgebender Regelbedarf, Prozentwert und Zählwirkung bis werden 
nach der Berechnung von ALLEGRO ausgefüllt und die Werte angezeigt.  

 

 

 Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, erfolgt aufgrund der Begrenzung auf die Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung nach § 31a Abs. 2 Satz 1 SBG II oder dem vollständigen Wegfall des Ar-
beitslosengeldes II bei Sanktionen nach § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II (Ü25) oder  
§ 31a Abs. 2 Satz 2 SGB II (U25) keine Berechnung. Die Verwendung der Schaltflä-
che Berechnung ist möglich, wird aber mit einer Fehlermeldung verhindert. 

 Sollten Sie mehrere Sanktionen erfassen, welche sich ggf. auch überlappen, müs-
sen Sie keine Änderungen an vorherigen Sanktionen durchführen. ALLEGRO führt 
automatisch die rechtlich richtige Minderung durch. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.14 Schulzeiten  

Über den Eintrag Schulzeiten im Reiter Person werden die Schulzeiten für die Mitglieder 
einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 
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Abbildung 71: Anwendungsfenster Person - Schulzeiten 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Schulzeiten sehen Sie eine Auswahlliste, die alle 
Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie die Person 
auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle Schulzeiten können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Ausschluss der RV-Meldung 

 Gewährung Schulbedarf 

 Darlehen 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie eine Schulzeit zur ausgewählten Person lö-
schen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue Schulzeit zur ausgewählten Person anle-
gen, über die Schaltfläche Bearbeiten die Schulzeiten bearbeiten.  

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Schulzeit anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 72: Maske Neue Schulzeit anlegen 

 

Abbildung 73: Maske Schulzeit bearbeiten 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis die Schulzeit im ALLEGRO Datumsformat 
ein. 

► Durch Aktivierung des Kontrollkästchen Ausschluss der RV-Meldung nach § 28 
Abs. 3 SGB II, wird der Alg II-Bezug für diese Person nicht an den Rentenversiche-
rungsträger gemeldet. 
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► Durch Aktivierung des Kontrollkästchen Gewährung Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 
SGB II wird für diese Person das Schulbedarfspaket in Höhe von 70,00 EUR zum 1. 
August und zum 1. Februar in Höhe von 30,00 EUR bewilligt und ausgezahlt. 

 

 

Für die Schulzeit können Sie ein beliebiges Bis-Datum erfassen. Bei minderjährigen 
Kindern  sollten Sie das Bis-Datum auf den Tag der Vollendung des 15. Lebensjahres 
begrenzen (je nach Bundesland könnte die Schulpflicht enden).  

Für Zeiträume nach Vollendung des 15. Lebensjahres sollten Sie die  Zeiträume ent-
sprechend der tatsächlichen Schulzeiten erfassen. 

 

 

Die Auszahlung des Schulbedarfspaketes erfolgt nur, wenn der Fälligkeitstag 1. Au-
gust und / oder 1. Februar innerhalb der erfassten Schulzeit liegt. 

Beachten Sie die Bestimmungen Ihres kommunalen Trägers, insbesondere sofern die 
Schulzeit nach dem 01.08 und / oder nach dem 01.02. beginnt. 

Bei Auswahl Gewährung Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II können Sie zusätz-
lich wählen, ob die Leistung als Darlehen gewährt werden soll. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.15 RV-Meldung Ausschlüsse  

Über den Eintrag RV-Meldung Ausschlüsse im Reiter Person werden die Angaben zum 
Ausschluss der Meldung an die Rentenversicherung der Mitglieder einer Bedarfsgemein-
schaft erfasst und angezeigt. 

Der Ausschluss der Meldung an die Rentenversicherung ist nach § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 
Bst. a-d SGB II zu erfassen, wenn 

 das Arbeitslosengeld II nur darlehensweise gewährt wird,  

 nur Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 des Zweiten Buches bezogen werden,  

 die Empfänger der Leistung auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung haben oder  

 deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, 
nach § 62 Abs. 1 oder § 124 Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches bemessen hat. 
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Abbildung 74: Anwendungsfenster Person - RV-Meldung Ausschlüsse 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - RV-Meldung Ausschlüsse sehen Sie eine Auswahl-
liste, die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie 
die Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Übersichtstabelle können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Von 

 Bis 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie einen Ausschluss für die ausgewählte Person 
löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie einen Ausschluss für die ausgewählte Person anle-
gen, über die Schaltfläche Bearbeiten einen Ausschluss bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Ausschluss von RV-Meldungen anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 75: Maske Neuen Ausschluss von RV-Meldungen anlegen 

 

Abbildung 76: Maske Ausschluss von RV-Meldung bearbeiten 

► Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis  den Gültigkeitszeitraum im ALLEGRO 
Datumsformat ein. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

 

 

Den  Ausschluss der RV-Meldung Meldung nach § 28 Abs. 3 SGB II für Schüler, 
führen Sie wie im vorherigen Kapitel Schulzeiten beschrieben durch! 
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1.2.16 Sozialversicherungen  

Über den Eintrag Sozialversicherungen im Reiter Person werden Angaben zur Sozialver-
sicherung für die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erfasst und angezeigt. 

 

Abbildung 77: Anwendungsfenster Person - Sozialversicherungen 

Im Inhaltsbereich des Reiters Person - Sozialversicherungen sehen Sie eine Auswahlliste, 
die alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft beinhaltet. Aus dieser Liste können Sie die 
Person auswählen, für die Sie die Eingaben vornehmen möchten. 

Der Inhaltsbereich ist in zwei Bereiche aufgeteilt: 

 Im oberen Bereich sehen Sie die Übersichtstabelle zu den Krankenversicherungen. 

 Im unteren Bereich sehen Sie die Übersichtstabelle zu den Pflegeversicherungen. 

1.2.16.1 Krankenversicherung  

Der Übersichtstabelle zu den Krankenversicherungen können Sie folgende Werte entneh-
men: 

 Gültig ab 

 Krankenkasse 

 Rechtsnachfolger 

 Gesetzliche Versicherung 
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 Freiwillig gesetzliche Versicherung 

 Bemerkung 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie eine Krankenversicherung zur ausgewählten 
Person löschen. 

Über die Schaltfläche Neu können Sie eine neue Krankenversicherung zur ausgewählten 
Person anlegen, über die Schaltfläche Bearbeiten die Krankenversicherung bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 

Krankenversicherung anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 78: Maske Neue Krankenversicherung anlegen 
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Abbildung 79: Maske Krankenversicherung bearbeiten 

► Wählen Sie unter Versicherungsart  aus, ob die Person 

 Gesetzlich versichert, 

 Privat / Freiwillig gesetzlich versichert oder 

 Nicht versichert ist. 

Gesetzlich versichert  

► Geben Sie im Datumsfeld Gültig ab den Versicherungsbeginn im ALLEGRO Datums-
format ein. 

► Wählen Sie aus der Auswahlliste Krankenkasse  den Namen der zuständigen Kran-
kenversicherung aus. Sie können auch den Namen der Versicherung in die Auswahl-
liste eingeben. 

 

 

Während Ihrer Eingabe erscheinen die Krankenkassen, welche Ihren eingegebenen 
Zeichen entsprechen. Wenn Sie ohne Eingabe den Pfeil an der Auswahlliste betäti-
gen, werden Ihnen die letzten fünf Krankenkassen anzeigt, welche Sie als Anwender 
zuletzt verwendet haben. 
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► Wählen Sie im nächsten Schritt über die Optionsschaltflächen, ob die Person Mitglied 
in der Pflichtversicherung oder Familienversicherung ist. 

 

 

Den Versicherungsstatus können Sie bei Ihrer Krankenkassen erfragen bzw. der Mit-
gliedsbescheinigung entnehmen. Auf der neuen Gesundheitskarte können Sie den 
Versicherungsstatus nicht mehr sehen.  

 

► Sofern Ihnen die Versichertennummer vorliegt (z.B. aus der Versicherten-/ Gesund-
heitskarte oder einer Mitgliedsbescheinigung), können Sie diese im Feld Versicher-
ten-Nr erfassen. 

Weitere Eingaben sind nicht erforderlich. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Privat versichert/Freiwillig gesetzlich versicht  

► Geben Sie im Datumsfeld Gültig ab den Versicherungsbeginn im ALLEGRO Datums-
format ein. 

► Wählen Sie in der Auswahlliste Freiwillig gesetzliche Versicherung mit  

 Nein oder  

 Ja. 

Weitere Eingaben sind nicht erforderlich. 

 

 

Die Erfassung des Zuschusses zu Versicherungsbeiträgen erfolgt über den Eintrag Zu-
schüsse zur SV in der Unternavigation.  

Bei erwerbsfähigen Personen, die vor Beginn des Bezugs von Arbeitslosengeld II freiwil-
lig gesetzlich versichert waren, endet die freiwillige Mitgliedschaft kraft Gesetzes (§ 191 
Nr. 2 SGB V) und es tritt Versicherungspflicht, aufgrund des Bezugs von Arbeitslosen-
geld II, ein! 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

Nicht versichert  

► Geben Sie im Datumsfeld Gültig ab im ALLEGRO Datumsformat ein, ab wann die 
Person nicht versichert ist. 

Weitere Eingaben sind nicht erforderlich. 
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Grundsätzlich gilt, dass eine Person immer entweder gesetzlich oder privat versichert 
ist. 

Der Status „Nicht versichert“ wird lediglich übergangsweise für Fälle genutzt, in denen 
es einer eiligen Leistungsgewährung bedarf und die Krankenversicherung nicht zeitnah 
abschließend beurteilt werden kann. Sobald der Versicherungstatus geklärt ist, ist der 
korrekte Versicherungsstatus nachzutragen. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.2.16.2 Pflegeversicherung  

Der Übersichtstabelle zu den Pflegeversicherungen können Sie folgende Werte entneh-
men: 

 Gültig ab 

 Pflegekasse 

 Rechtsnachfolger 

 Gesetzliche Versicherung 

 Beitragssatz 

 Bemerkung 

Für die Pflegeversicherung gibt es eine zusätzliche Schaltfläche KV übernehmen. Diese 
dient dazu, den Eintrag aus der Krankenversicherung zu übernehmen, da dieser im Regelfall 
identisch ist. Bei Verwendung dieser Schaltfläche wird also die Krankenkasse als Pflegever-
sicherung übernommen. Das bedeutet, 

 ein pflichtversichertes Krankenversicherungsmitglied wird als pflichtversichertes Pflege-
versicherungsmitglied mit vollem Beitragssatz bei der Pflegekasse angemeldet oder 

 ein familienversichertes Krankenversicherungsmitglied wird als familienversichertes Pfle-
geversicherungsmitglied bei der Pflegekasse angemeldet. 

 

 

Die Schaltfläche KV übernehmen ist bei einer privat / freiwillig oder nicht versicherten 
Person nicht aktiv.  

 

Über die Schaltfläche Löschen können Sie eine Pflegeversicherung zur ausgewählten Per-
son löschen. 

Sollten Sie die Schaltfläche KV übernehmen nicht nutzen, können Sie über die Schaltfläche 
Neu eine neue Pflegeversicherung anlegen und über die Schaltfläche Bearbeiten die aus-
gewählte Pflegeversicherung bearbeiten. 

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Pflegeversicherung anlegen oder bearbeiten 

 

Abbildung 80: Maske Neue Pflegeversicherung anlegen 
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Abbildung 81: Maske Pflegeversicherung bearbeiten 

► Wählen Sie unter Versicherungsart  aus, ob die Person 

 Gesetzlich versichert,  

 Privat versichert / PV bei freiwillig gesetzlicher KV oder  

 Nicht versichert ist.  

 

 

Je nach Auswahl werden die folgenden Optionsschaltflächen und Felder entsprechend 
freigeschaltet. 

 

Gesetzlich versichert  

► Geben Sie im Datumsfeld Gültig ab den Versicherungsbeginn im ALLEGRO Datums-
format ein. 

► Wählen Sie aus der Auswahlliste Pflegekasse den Namen der zuständigen Pflege-
kasse. Sie können den Namen der Kasse in die Auswahlliste eingeben. 
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Während Ihrer Eingabe erscheinen die Pflegekassen, welche Ihren eingegebenen 
Zeichen entsprechen. Wenn Sie ohne Eingabe den Pfeil an der Auswahlliste betäti-
gen, werden Ihnen die letzten fünf Pflegekassen anzeigt, welche Sie als Anwender 
verwendet haben. 

 

► Wählen Sie im nächsten Schritt über die Optionsschaltflächen, ob die Person Mitglied 
in der Pflichtversicherung oder Familienversicherung ist. 

► Sollten Sie die Optionsschaltfläche Pflichtversicherung aktiviert haben, wählen Sie 
in der nebenstehenden Auswahlliste Beitragssatz, welchen Anteil der Pflegeversi-
cherung die Person zahlt. 

Wählbar sind: 

 Kein Beitrag,  
wenn kein Pflegeversicherungsbeitrag gezahlt wird. 

 Halber Beitragssatz,  
wenn im Ausnahmefall der halbe Pflegeversicherungsbeitrag zu entrichten ist. Das 
ist beispielsweise bei beihilfeberechtigten Personen (z.B. Beamten) der Fall. 

 Voller Beitragssatz,  
wenn für die ausgewählte Person der volle Beitragssatz zur Pflegversicherung zu 
Grund zu legen ist.  

Weitere Eingaben sind nicht erforderlich. 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme.  

Privat versichert / PV bei freiwillig gesetzlicher KV 

► Geben Sie im Datumsfeld Gültig ab den Versicherungsbeginn im ALLEGRO Datums-
format ein. 

► In der Auswahlliste Beitragssatz ist auszuwählen, welchen Anteil der Pflegeversiche-
rung die Person zahlt. Wählbar sind: 

 Voller Beitragssatz,  
wenn die ausgewählte Person privat oder freiwillig gesetzlich krankenversichert 
ist.  

 Halber Beitragssatz,  
wenn im Ausnahmefall der halbe Pflegeversicherungsbeitrag zu entrichten ist. Das 
ist beispielsweise bei beihilfeberechtigten Personen (z.B. Beamten) der Fall. 

Weitere Eingaben sind nicht erforderlich. 

 

 

Die Erfassung des Zuschusses zu Versicherungsbeiträgen erfolgt über den Eintrag Zu-
schüsse zur SV in der Unternavigation.  

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme.  
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Nicht versichert  

► Geben Sie im Datumsfeld Gültig ab im ALLEGRO Datumsformat ein, seit wann die 
Person nicht versichert ist. 

Weitere Eingaben sind nicht erforderlich. 

 

 

Grundsätzlich gilt, dass eine Person immer entweder gesetzlich oder privat versichert 
ist. 

Der Status „Nicht versichert“ wird lediglich übergangsweise für Fälle genutzt, in denen 
es einer eiligen Leistungsgewährung bedarf und die Pflegeversicherung nicht zeitnah 
abschließend beurteilt werden kann. Sobald der Versicherungsstatus geklärt ist, ist der 
korrekte Versicherungsstatus nachzutragen. 

 

Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlossen, die 
Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

1.3 Extras  

Auf dem Reiter Extras des Bearbeitungssystems werden fachliche Eingaben, welche eine 
Bedarfsgemeinschaft nicht häufig betreffen, vorgenommen.  

Hierfür stehen Ihnen folgende Einträge in der Unternavigation zur Verfügung: 

 Schriftstücke 

 Gutscheine 

 Absetzungen 

 Sonderzahlung ohne Verrechnung 

 KV- und PV-Anweisungen 

 RV-Anweisungen 

 

 
Die Einträge des Reiters Extras werden in den Lernmodulen 3 und 4 behandelt. 
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2 Differenz  

Wählen Sie den Reiter Differenz in der Hauptnavigation, um die Differenzenanzeige anzu-
zeigen.  

 

Abbildung 82: Anwendungsfenster Differenz 

In der Differenzenanzeige sehen Sie alle Änderungen, die Sie seit Anlage eines Neufalles 
oder dem letzten Anordnen im Bearbeitungssystem zu der vorliegenden Bedarfsgemein-
schaft vorgenommen haben.  

Neu erfasste, geänderte und gelöschte Daten, werden mit Benutzernamen und Datum ange-
zeigt. Die erfassten Änderungen werden im Inhaltsbereich untereinander aufgelistet. Die 
Daten werden analog zum Aufbau des Bearbeitungssystems gruppiert. 

Die Einträge in der Unternavigation der Differenzenanzeige (Bedarfsgemeinschaft, Daten 
zur Person und Extras) sind nur sichtbar, falls in den betreffenden Anwendungsmasken 
Daten geändert wurden. Der Eintrag Daten zur Person kann dabei, entsprechend der Per-
sonen in der BG, mehrfach vorkommen. Dies hängt von der Anzahl der Personen in der BG 
ab, deren Daten im Reiter Person geändert wurden. Der Eintrag Daten zur Person wird 
stets um Nachname, Vorname und Kundennummer ergänzt. 

Wählen Sie einen der Unternavigationseinträge, wechselt die Anzeige innerhalb des In-
haltsbereichs zu der entsprechenden Überschrift (z.B. Daten zur Bedarfsgemeinschaft). 
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Über die Schaltfläche Drucken können Sie die Differenzenanzeige drucken. 

2.1 Zurücksetzen des Leistungsfalles 

Solange die Datenänderungen zu einem Leistungsfall noch nicht angeordnet sind, können 
sie jederzeit problemlos auf den zuletzt angeordneten Stand zurückgesetzt werden. 

Für einzelne Einträge müssen dafür nur die neu erfassten Tatbestände gelöscht, bereits ge-
löschte Tatbestände wieder erfasst oder bei Änderungen der alte Stand des Tatbestandes 
wieder hergestellt werden. 

Da dieses Vorgehen bei einer großen Anzahl von zurückzusetzenden Daten recht aufwendig 
ist, gibt es die Möglichkeit, den ganzen Leistungsfall mit der Funktion Aktuellen Fall zu-
rücksetzen aus dem Menüpunkt ALLEGRO in einem Schritt zurückzusetzen. 

Das Rücksetzen eines Leistungsfalles bewirkt, dass alle Änderungen an Ihrem Leistungsfall, 
die seit dem letzten Anordnen vorgenommen wurden, verworfen werden. 

 

 

Diese Vorgehensweise ist besonders zu empfehlen, wenn die Bearbeitung des ge-
samten Falles noch einmal "von vorn" begonnen werden soll. 

In allen anderen Fällen sollte man vor dem Rücksetzen des Leistungsfalles beachten, 
dass damit auch diejenigen Änderungen verloren gehen, die man nicht zurücksetzen 
wollte, so dass man diese nach dem Rücksetzen erneut erfassen muss. 

 

Hilfreich kann es daher sein, die Differenzenanzeige vor dem Zurücksetzen auszu-
drucken. 

 

Beim Zurücksetzen eines Leistungsfalles, erscheint in ALLEGRO zuerst die Fragemeldung, 
ob Sie den Leistungsfall tatsächlich zurücksetzen möchten.  

Bei Bestätigung mit der Schaltfläche Ja, werden alle Änderungen im Leistungsfall entfernt, 
die seit dem letzten Anordnen vorgenommen wurden.  

 

 

Als Unterhaltssachbearbeiter können Sie zur Ermittlung der übergegangen Ansprüche 
einen fiktiven Unterhalt in ALLEGRO erfassen. Nachdem Sie die übergangenen An-
sprüche im Ergebnissystem in ALLEGRO ermittelt haben, können Sie einfach Ihre 
Eingaben über die Funktion Zurücksetzen des Leistungsfalles wieder löschen. 
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3 Ergebnis 

Der Reiter Ergebnis in der Hauptnavigation zeigt Ihnen die Berechnungen zu den erfass-
ten bzw. geänderten Daten einer Bedarfsgemeinschaft an. Der Inhalt des Reiters ist auf die 
folgenden verteilt: 

 Anspruch 

 Zahlungen 

 Zahlungsempfänger 

 SV-Meldungen 

 Schriftstücke 

Alle Datenänderungen werden im Bearbeitungssystem vorgenommen. ALLEGRO hält 
dadurch in der Datenbank zwei Zustände des Leistungsfalles vor: 

 Altstand (Iststand): Alle Leistungsdaten, die zum Leistungsfall bei der letzten Anordnung 
vorhanden waren. Gab es noch keine Anordnung, ist der Altstand leer. 

 Neustand (Sollstand): Alle aktuell vorliegenden Leistungsdaten zum Leistungsfall, dabei 
sind alle aktuell vorgenommenen Datenänderungen (nach dem letzten Anordnen) einge-
arbeitet. 

Zur Berechnung des Ergebnisses wird der Leistungsfall einmal im Altstand und einmal im 
Neustand berechnet. Die im Inhaltsbereich des Reiters Ergebnis angezeigten Werte wie 
z.B. Zahlungen, Überzahlungen, Bescheide, SV-Meldungen ergeben sich aus dem Vergleich 
des Altstandes mit dem Neustand. 

Das Ergebnis wird nie gespeichert, sondern immer beim Öffnen des Reiters Ergebnis neu 
berechnet. Dadurch ist sichergestellt, dass, z.B. bei der Anordnung im Vier-Augen-Prinzip, 
alle aktuellen Daten berücksichtigt sind. Der Reiter Ergebnis kann während der Bearbeitung 
beliebig oft aufgerufen und geschlossen werden, um das Ergebnis der bisher erfassten Da-
ten zu kontrollieren. 

Feststellung abschließen und Anordnen 

Im Inhaltsbereich des Reiters Ergebnis geben Sie Ihr Ergebnis über die Schaltfläche Fest-
stellung abschließen zur Anordnung frei bzw. ordnen es über die Schaltfläche Anordnen 
an. 

3.1 Anspruch 

Im Inhaltsbereich des Reiters Ergebnis – Anspruch werden Ihnen die Ergebnisse für zu-
künftige Monate, unabhängig davon ob diese bereits angeordnet waren oder nicht, und bei 
Veränderungen für vergangene Monate angezeigt. 
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Abbildung 83: Anwendungsfenster Ergebnis - Anspruch ohne geöffneten Strukturbaum 

Alle im System befindlichen Anspruchsdaten werden nach Monaten (Jahren) absteigend 
sortiert, in einem Strukturbaum dargestellt. Für jeden Anspruchsmonat wird eine detaillierte 
tabellarische Ansicht mit den Anspruchsdaten erstellt. 

► Um die tabellarische Ansicht eines Monats zu öffnen, betätigen Sie die +-Schaltfläche 
vor dem jeweiligen Monat. 
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Abbildung 84: Anwendungsfenster Ergebnis - Anspruch mit geöffneten Strukturbaum 

Den einzelnen Monatstabellen können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Status  (z.B. Neu oder Verändert) 

 Gesamtanspruch jeder Person 

 Davon BA 

 Davon kommunaler Träger 

 Versicherungsstatus in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 
Bei den Angaben privat versichert, freiwillig gesetzlich versichert und/oder Zusatzbeitrag 
wird Ihnen der Betrag angezeigt 
 

Über die Schaltfläche Alle aufklappen können Sie den kompletten Strukturbaum aufklappen 
und über die Schaltfläche Alle zuklappen wieder komplett zuklappen.  

In der Ebene der Monate finden Sie neben den Daten eines Monats die Schaltflächen Leis-
tungsdetails und Sozialversicherungsdetails. 

Über die Schaltfläche Leistungsdetails öffnet sich eine neue Maske. Sie können dieser 
Maske alle Monatsdetails entnehmen. ALLEGRO zeigt in dieser Maske den Monat an erster 
Stelle, an dem Sie die Schaltfläche betätigt haben. 
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Abbildung 85: Maske Anspruch: Leistungsdetails 

Die Tabelle enthält eine eigene Spalte für jede Person der Bedarfsgemeinschaft, für die ein 
Leistungsanspruch ermittelt wurde. In den Spaltenüberschriften werden Name, Geburtsda-



 

ALLEGRO Lernmodul II 

 
 

Seite 108/152 
Von der Bundesagentur für Arbeit zur Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Berei-

chen SGB II und SGB III entwickelt und herausgegeben und nur für die Verwendung in diesem  
dienstlich veranlassten Rahmen zugelassen 

Stand: 10/2013 

 

tum und Kundennummer angezeigt. Sind mehrere Personen anzuzeigen, erfolgt eine auf-
steigende Sortierung nach Geburtsdatum. Sind Personen mit gleichem Geburtsdatum vor-
handen, wird aufsteigend nach der Kundennummer sortiert. 

In der ersten Spalte wird die Gesamtsumme über die Zeile personenübergreifend je Leis-
tungsart angezeigt. 

Dieser Maske können Sie je Eigenschaften Ihres Falles folgende Daten entnehmen: 

 Gesamtbedarf 

 Anzurechnendes Einkommen 

 Einkommensrelevante Bedarfe für Bedarfsanteilsmethode 

 Anzurechnendes Einkommen nicht übertragbar 

 Verbleibende Bedarfe für Bedarfsanteilsmethode 

 Anzurechnendes Einkommen für Bedarfsanteilsmethode 

 Einkommensverteilung gemäß Bedarfsanteilsmethode 

 Einkommensüberhang 

 Einkommensrelevante Bedarfe für Kopfanteilsmethode 

 Einkommensüberhang nicht übertragbar 

 Verbleibende Bedarfe für Kopfanteilsmethode 

 Einkommensüberhang für Kopfanteilsmethode 

 Einkommensverteilung gemäß Kopfanteilsmethode 

 Gesamtbedarf nach Einkommen 

 Sanktion 

 Gesamtanspruch 

 Leistungen aufgrund abweichender Fälligkeit 

 Absetzungen 

 Gutscheine 

 Verbleibende Leistung 

Über die Schaltfläche Sozialversicherungsdetails öffnet sich eine neue Maske mit den De-
tails zur Sozialversicherung. Sie können dieser Maske die Details nach Monaten sortiert ent-
nehmen. ALLEGRO zeigt in dieser Maske den Monat an erster Stelle, an dem Sie die Schalt-
fläche betätigt haben. 
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Abbildung 86: Maske Anspruch: Sozialversicherungsdetails 

Dieser Maske können Sie, abhängig von den Eigenschaften Ihres Falles, folgende Daten 
entnehmen: 
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Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung 

 Sozialversicherungspflichtiges Entgelt 

 Versichert Von / Bis 

 Status 

 Beitragssatz 

Gesetzliche Rentenversicherung 

 Von / Bis 

Private Sozialversicherung 

 Gesamtanspruch 

 Anspruchshöhe 

 Von / Bis 

 Absetzungen 

 Absetzungsnummer 

 Verbleibende Private Sozialversicherung 

3.2 Zahlungen 

Im Inhaltsbereich des Reiters Ergebnis – Zahlungen werden alle ermittelten und fälligen 
Zahldaten angezeigt. 
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Abbildung 87: Anwendungsfenster Ergebnis - Zahlungen 

Der Inhaltsbereich ist in zwei Bereiche aufgeteilt: 

Im oberen Bereich sehen Sie die Zahldaten (BG Gesamt) zu: 

 Zahlungen  

 Absetzungen  

 Überzahlungen  

 Kleinbeträge  

 Sonderzahlungen 

 Gutscheine  

Neben jeder dieser Angaben finden Sie die Schaltfläche Details. Zusätzlich finden Sie hinter 
Zahlungen die Schaltfläche Gutschein Anlegehilfe und hinter Überzahlungen die Schalt-
fläche Überzahlung bearbeiten. 

Im unteren Bereich können Sie für die fälligen Zahlungen eine Barzahlung erfassen. 

3.2.1 Barzahlung aus fälligen Leistungen  

Im unteren Bereich können Sie für die fälligen Zahlungen eine Barzahlung erfassen, die 
Beschreibung hierzu finden Sie im Lernmodul 3. 
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3.2.2 Überzahlungen im Ergebnissystem  

Während Ihrer Bearbeitung in ALLEGRO können Sie im Reiter Ergebnis – Zahlungen fest-
stellen, ob eventuell eine Überzahlung eingetreten ist. 

 

Abbildung 88: Anwendungsfenster Ergebnis – Zahlungen 

Über die Schaltfläche Details können Sie Details zu den Überzahlungen einsehen. 

Mit ALLEGRO können Überzahlungen noch nicht abschließend bearbeitet werden. Jedoch 
ist es möglich, die einzelnen Schritte in einem oder auch mehreren Arbeitsgängen zu erledi-
gen. Nach der Erledigung sind alle Überzahlungen in ALLEGRO gespeichert und können im 
Auskunftssystem jederzeit nachvollzogen werden.  

Die Überzahlungen können nur nach dem Anordnen im Reiter Auskunftssystem bearbeitet 
werden. 

Die Beschreibung zur Bearbeitung der Überzahlung nach dem Anordnen finden Sie im Kapi-
tel Überzahlungen im Lernmodul 3. 

3.2.3 Kleinbeträge 

Während Ihrer Bearbeitung in ALLEGRO können Sie im Reiter Ergebnis – Zahlungen fest-
stellen, ob eventuell Kleinbeträge angefallen sind. 
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ALLEGRO zahlt Beträge unter 10,00 Euro aus laufenden Bedarfen (z.B. eine Nach-
zahlung unter 10,00 Euro bei der Einkommensanrechnung) bei einer Zahlung per Zah-
lungsanweisung zur Verrechnung (Scheckzahlung) nicht aus. Diese werden Ihnen im 
Bereich Kleinbeträge anzeigt. Die Kleinbeträge können Sie bei Bedarf manuell aus-
zahlen. Automatisch werden diese ausgezahlt, wenn sie sich auf über 10,00 Euro 
summieren oder der Fallzeitraum endet. 

 

3.2.3.1 Kleinbeträge manuell auszahlen 

► Führen Sie Ihre Bearbeitung nach dem der Fall angeordnet wurde im Kapitel Kleinbe-
träge im Lernmodul 3 fort. 

3.2.3.2 Bearbeitung von Kleinbeträgen im Ergebnissystem abschließen 

► Öffnen im Reiter Ergebnis den Reiter Zahlungen. 
Nach dem Anordnen Ihres Falles ist die Bearbeitung abgeschlossen. 

 

3.3 SV-Zahlungen 

Auf dem Reiter Ergebnis – SV-Zahlungen werden alle Zahldaten zu den ermittelten und 
fälligen Zahlungen zur Sozialversicherung angezeigt. 
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Abbildung 89: Anwendungsfenster Ergebnis - SV-Zahlungen 

Der Inhaltsbereich ist in vier Bereiche aufgeteilt: 

 Im oberen Bereich sehen Sie die fälligen SV-Zahlungen. 

 Im mittleren Bereich sehen Sie die fälligen SV-Absetzungen und SV-Überzahlungen. 

 Im unteren Bereich sehen Sie die SV-Anweisungen. 

 

 

Im Bereich SV-Absetzungen sind nur Angaben vorhanden, wenn die Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge über eine Absetzung an das Jobcenter (gE) oder einen 
Dritten absetzen. 

Im Bereich SV-Überzahlungen sind nur Angaben vorhanden, wenn die Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge durch den Kunden zu erstatten sind.  

Überzahlungen zur Sozialversicherung, welche z.B. durch ein versicherungspflichtiges 
Einkommen entstanden sind und aus rechtlicher Sicht ausschließlich beim Gesund-
heitsfonds abgesetzt werden, erscheinen automatisch mit Minusbeträgen  
(-35,96 €) im Bereich der SV-Zahlungen. 

 

Die Bereiche SV-Zahlungen und SV-Überzahlungen sind in Kranken- und Pflegeversi-
cherung aufgeteilt. 

Bei den Angaben zur Krankenversicherung finden Sie folgende Daten: 

 Gesetzlicher Beitrag 
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 Nicht gezahltes Entgelt (nicht bei SV-Überzahlungen) 

 Privater Beitrag 

 Zusatzbeitrag 

Bei den Angaben zur Pflegeversicherung finden Sie folgende Daten: 

 Gesetzlicher Beitrag 

 Nicht gezahltes Entgelt (nicht bei SV-Überzahlungen) 

 Privater Beitrag 

Bei den Angaben zu den Absetzungen finden Sie den Gesamtbetrag. 

Versicherungsdetails anzeigen  

In allen Bereichen finden Sie die Schaltfläche Details, um sich die Einzelpositionen anzeigen 
zu lassen. 

 

Abbildung 90: Beispielmaske für die Schaltfläche SV-Überzahlung Detail 

Über die Schaltfläche Alle Aufklappen können Sie den kompletten Strukturbaum aufklappen 
und über die Schaltfläche Alle zuklappen wieder komplett zuklappen. 

Alle im System befindlichen Daten werden nach Monaten (Jahren) absteigend sortiert in ei-
nem Strukturbaum dargestellt. 

► Um diese zusammengefassten Anspruchsdaten im Detail anzuzeigen, betätigen Sie 
die +-Schaltfläche vor dem jeweiligen Monat. 
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Im oberen Bereich der Maske werden der Gesamtbetrag, sowie die auf Einzelpersonen an-
fallenden Gesamtbeträge angezeigt. 

Sie können dieser Maske folgende Angaben für jeden Monat, getrennt nach Kranken- und 
Pflegeversicherung, entnehmen: 

 Name der Kranken-/ Pflegekasse unter Angabe des Beitragssatzes 

 Versicherungszeitraum 

 Höhe des gezahlten Beitrages 

 Höhe des versicherungspflichtigen Entgeltes 

 Zusätzlich bei Pflegeversicherung die Höhe des Beitragssatzes 

 

SV-Anweisungen 

In dieser Übersichtstabelle werden Ihnen die Details zur Ihren erfassten KV- und PV-
Anweisungen angezeigt. 

 

 
Die KV-/ PV-/ RV-Anweisungen sind bis zur Abschaltung von A2LL nicht zu nutzen. 

 

Die Beschreibung dieser Funktionen erhalten Sie zu gegebener Zeit. 
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3.4 Zahlungsempfänger 

Auf dem Reiter Zahlungsempfänger im Reiter Ergebnis werden alle Zahlungsempfänger zu 
ermittelten und fälligen Zahldaten angezeigt. Sie können hier Barzahlungen durchführen. 

 

Abbildung 91: Anwendungsfenster Ergebnis – Zahlungsempfänger 

Die angezeigten Daten wie nach Zahlungen/SV-Zahlungen, Absetzungen und Sonder-
zahlungen sortiert. 

Innerhalb der drei Rubriken erfolgt die Sortierung bei mehreren Fälligkeiten in der ersten 
Ebene absteigend nach der Fälligkeit und/oder bei mehreren Personen in der zweiten Ebene 
aufsteigend nach der Kundennummer. 

Sie können der Oberfläche folgende Angaben entnehmen: 

 Zahlungen/SV-Zahlungen 

 Fälligkeit 

 Person 

 Betrag 

 Davon Gebühr (sofern eine gebührenpflichtige ZzV vorliegt) 

 

 Absetzungen 

 Fälligkeit 

 Zahlungsempfänger 

 Betrag 
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 Sonderzahlungen 

 Fälligkeit 

 Zahlungsempfängerdaten 

 Betrag 

 Davon Gebühr (sofern eine gebührenpflichtige ZzV vorliegt) 

3.4.1 Barzahlung aus fälligen Leistungen 

In den Rubriken Zahlungen/SV-Zahlungen und Sonderzahlungen können Sie über die 
Felder Davon Bar fällige Zahlungen bar auszahlen. Die Beschreibung hierzu finden Sie im 
Lernmodul 3. 

 

3.5 SV-Meldungen  

Auf dem Reiter SV-Meldungen im Reiter Ergebnis werden alle zu übermittelnden Meldun-
gen zur Sozialversicherung, getrennt nach Kranken- und Rentenversicherung, angezeigt. 

 

Abbildung 92: Anwendungsfenster Ergebnis - SV-Meldungen 

Der Inhaltsbereich ist in zwei Bereiche aufgeteilt: 
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 Im oberen Bereich sehen Sie die Übersichtstabelle zu den Meldungen an die Kranken-
versicherung. 

 Im unteren Bereich sehen Sie die Übersichtstabelle zu den Meldungen an die Renten-
versicherung. 

In beiden Übersichtstabellen sehen Sie die Meldungen, welche nach Ihrer Anordnung an den 
jeweiligen Träger übermittelt werden. 

Meldungsdetails anzeigen  

In beiden Bereichen finden Sie die Schaltfläche Details. Über diese Schaltfläche werden 
Ihnen die Details zur markierten KV-/RV-Meldung angezeigt. 
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Abbildung 93: Maske KV-Meldung Details 
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Abbildung 94: Maske RV-Meldung Details 

In beiden Detailmasken können Sie die Details zu den Meldungen sehen. 

 

 

Der Inhalt der Meldungen zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ist durch das 
Gemeinsame Rundschreiben zum Meldeverfahren zwischen der Bundesagentur für 
Arbeit beziehungsweise den kommunalen Leistungsträgern und den Krankenkassen 
(Datenübermittlung BA/Kommunen – DÜBAK), durch die Verordnung über die Erfas-
sung und Übermittlung von Daten für die Träger der Sozialversicherung (Datenerfas-
sungs- und Übermittlungsverordnung-DEÜV) und den Regelungen zur Datenübermitt-
lung zwischen der Rentenversicherung und der Bundesagentur für Arbeit (DÜBA) ge-
regelt. 

 

3.6 Zahlungsempfänger 

Auf dem Reiter Zahlungsempfänger im Reiter Ergebnis werden alle Zahlungsempfänger 
zu ermittelten und fälligen Zahldaten angezeigt. Sie können hier Barzahlungen durchführen. 
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Abbildung 95: Warnmeldung 

Die angezeigten Daten sind nach Zahlungen/SV-Zahlungen, Absetzungen und Sonder-
zahlungen sortiert. 

Innerhalb der drei Rubriken erfolgt die Sortierung bei mehreren Fälligkeiten in der ersten 
Ebene absteigend nach der Fälligkeit, und/oder bei mehreren Personen in der zweiten Ebe-
ne aufsteigend nach der Kundennummer. 

Sie können der Oberfläche folgende Angaben entnehmen: 

Zahlungen/SV-Zahlungen 

 Fälligkeit 

 Person 

 Betrag 

 Davon Gebühr (sofern eine gebührenpflichtige ZzV vorliegt) 

Absetzungen 

 Fälligkeit 

 Zahlungsempfänger 

 Betrag 

Sonderzahlungen 

 Fälligkeit 

 Zahlungsempfängerdaten 

 Betrag 

 Davon Gebühr (sofern eine gebührenpflichtige ZzV vorliegt) 

 

3.7 Schriftstücke  

Alles über Schriftstücke lernen Sie im Lernmodul 4. 
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3.8 Anordnen und Freigeben  

Mit den Schaltflächen Feststellung abschließen und Anordnen im Inhaltsbereich des Rei-
ters Ergebnis, wird das Ergebnis der Berechnung mit Feststellung abgeschlossen gekenn-
zeichnet und zur Anordnung freigegeben bzw. angeordnet. 

Anordnen  

Damit der Kunde seine Leistungen erhalten kann, muss der Fall angeordnet werden.  

Das Anordnen geschieht über die Schaltfläche Anordnen. 

► Betätigen Sie die Schaltfläche Anordnen, um die Zahlung zu veranlassen. 

 

 

Die Schaltfläche Anordnen sehen Sie nur, sofern Sie über die Berechtigung Anordnen 
verfügen. 

 

Sie erhalten eine Warnmeldung, sofern Sie einen Fall anordnen in dem eine Auszahlung von 
mehr als 5000,00 Euro fällig ist. 

 

Abbildung 96: Warnmeldung 

► Betätigen Sie die Schaltfläche Akzeptieren, um den Fall dennoch anzuordnen. 

► Sofern Sie Ihre Angaben überprüfen möchten, betätigen Sie die Schaltfläche Schlie-
ßen, um in den Fall zurückzukehren. 

Sollten Sie die Warnung akzeptieren, kann es sein, dass Sie aus kassenrechtlichen Bestim-
mungen den Fall dennoch nicht anordnen dürfen. Sie erhalten dann folgende Fehlermel-
dung: 
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Abbildung 97: Fehlermeldung  

Feststellung abschließen 

Sofern Sie keine Berechtigung zum Anordnen haben, müssen Sie Ihre Feststellung ab-
schließen, um diesen Fall zur Anordnung freizugeben. 

► Betätigen Sie die Schaltfläche Feststellung abschließen. 

ALLEGRO erzeugt anschließend dazu eine Bearbeitungsaufforderung, dass der Fall zur An-
ordnung freigegeben wurde und Sie erhalten folgende Hinweismeldung: 

 

Abbildung 98: Hinweismeldung 
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3.8.1 VISA-Fall  

Die VISA-Fall-Kennzeichnung erfolgt bei zufällig ausgewählten Leistungsfällen und umfasst 
Minimum 5% aller Leistungsfälle. Bei den betroffenen Leistungsfällen ist keine Anordnung im 
Zwei-Augen-Prinzip möglich, sondern der Fall muss im Vier-Augen-Prinzip angeordnet wer-
den. 

Der Benutzer wird über die Kennzeichnung als VISA-Fall informiert und eine Bearbeitungs-
aufforderung wird wegen der erforderlichen Anordnung erzeugt. 

 

Abbildung 99: Hinweismeldung 
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4 Auskunft  

Die Auskunft bietet die Möglichkeit, alle für die tägliche Arbeit erforderlichen Daten zu einem 
bestimmten Leistungsfall zu erhalten. Dies dient zum einen der Eigeninformation und ermög-
licht es, den Leistungsfall und seinen Verlauf lückenlos nachzuvollziehen, um die weitere 
Bearbeitung vornehmen zu können. Zum Anderen ist das Auskunftssystem die Grundlage 
für eine qualifizierte Auskunft an den Leistungsempfänger und Dritte, und damit unverzicht-
bar bei Fragen und Unklarheiten. 

Die Auskunft besteht aus acht verschiedenen Einträgen in der Unternavigation, in denen 
die anzuzeigenden Daten inhaltlich getrennt dargestellt werden: 

 Anspruch 

 Zahldaten 

 Schriftstücke 

 Notizen/Externe Dokumente 

 SV-Meldungen 

 Differenzenanzeige 

 Berechnungsprotokolle 

 Überzahlungen 

Die Einträge 

 Schriftstücke und 

 Berechnungsprotokolle 

werden im Kapitel Schriftstücke im Lernmodul 4 und der Eintrag 

 Überzahlungen 

wird im Kapitel Überzahlungen in Lernmodul 3 behandelt. 

Das Auskunftssystem stellt immer den aktuell angeordneten Stand des Leistungsfalles dar. 
Änderungen, die zwar erfasst aber noch nicht angeordnet sind, werden nicht angezeigt. 
Durch eine Hinweismeldung beim Öffnen der Auskunft erkennen Sie, ob für den Leistungsfall 
noch nicht freigegebene Daten vorliegen. 
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Abbildung 100: Hinweismeldung 

Im Auskunftssystem werden in erster Linie Daten angezeigt, sodass im Regelfall keine 
Eingabemöglichkeiten vorgesehen sind. 

Beim erstmaligen Öffnen der Auskunft zu einem Fall, befinden Sie sich automatisch im Un-
ternavigationsbereich Anspruch. 

4.1 Anspruch  

Über den Eintrag Anspruch im Reiter Auskunft werden alle Leistungsdaten zu einer Be-
darfsgemeinschaft angezeigt. Als Grundlage dient der angeordnete Datenbestand. 
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Abbildung 101: Anwendungsfenster Auskunft - Anspruch  

Sie sehen einen Inhaltsbereich ohne Übersichtstabelle. Auf dem Eintrag Anspruch werden 
alle im System befindlichen Daten nach Monaten (Jahren) absteigend sortiert in einem Struk-
turbaum dargestellt. Ältere Daten werden nach dem Aufruf nur in Jahren angezeigt. 

► Um diese zusammengefassten Anspruchsdaten im Detail anzuzeigen, betätigen Sie 
die +-Schaltfläche vor dem jeweiligen Monat. 
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Abbildung 102: Anwendungsfenster Anspruch – Auskunft mit geöffnetem Strukturbaum 

Den einzelnen Monaten können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Gesamtanspruch jeder Person 

 Davon BA 

 Davon kommunaler Träger 

 Status in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 
Bei den Angaben privat versichert, freiwillig gesetzlich versichert und/oder Zusatzbeitrag 
wird Ihnen der Betrag angezeigt. 

Über die Schaltfläche Alle Aufklappen können Sie den kompletten Strukturbaum öffnen und 
über die Schaltfläche Alle zuklappen wieder komplett schließen. In der Monatsebene finden 
Sie neben Daten eines Monats die Schaltflächen Leistungsdetails und Sozialversiche-
rungsdetails. 

Über die Schaltfläche Leistungsdetails öffnet sich eine neue Maske, mit den Leistungsde-
tails des entsprechenden Monats. Der Monat wird in der Übersicht oben angezeigt. 
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Abbildung 103: Maske Anspruch: Leistungsdetails 
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Die Tabelle enthält eine eigene Spalte für jede Person der Bedarfsgemeinschaft, für die ein 
Leistungsanspruch ermittelt wurde. In den Spaltenüberschriften werden Name, Geburtsda-
tum und Kundennummer angezeigt. Werden mehrere Personen angezeigt, erfolgt eine auf-
steigende Sortierung nach Geburtsdatum. Sind Personen mit gleichem Geburtsdatum vor-
handen, wird aufsteigend nach der Kundennummer sortiert. 

In der ersten Spalte wird die Gesamtsumme über die Zeile personenübergreifend je Leis-
tungsart angezeigt. 

Dieser Maske können Sie je Eigenschaften Ihres Falles folgende Daten entnehmen: 

 Gesamtbedarf 

 Anzurechnendes Einkommen 

 Einkommensrelevante Bedarfe für Bedarfsanteilsmethode 

 Anzurechnendes Einkommen nicht übertragbar 

 Verbleibende Bedarfe für Bedarfsanteilsmethode 

 Anzurechnendes Einkommen für Bedarfsanteilsmethode 

 Einkommensverteilung gemäß Bedarfsanteilsmethode 

 Einkommensüberhang 

 Einkommensrelevante Bedarfe für Kopfanteilsmethode 

 Einkommensüberhang nicht übertragbar 

 Verbleibende Bedarfe für Kopfanteilsmethode 

 Einkommensüberhang für Kopfanteilsmethode 

 Einkommensverteilung gemäß Kopfanteilsmethode 

 Einkommen nach Verteilung 

 Gesamtbedarf nach Einkommen 

 Sanktion 

 Gesamtanspruch 

 Leistungen aufgrund abweichender Fälligkeit 

 Absetzungen 

 Gutscheine 

 Verbleibende Leistung 

 

Über die Schaltfläche Alle aufklappen können Sie den kompletten Strukturbaum öffnen und 
über die Schaltfläche Alle zuklappen wieder komplett schließen. 

Über die Schaltfläche Sozialversicherungsdetails öffnet sich eine neue Maske mit den De-
tails zur Sozialversicherung des entsprechenden Monats. Der Monat wird in der Übersicht 
oben angezeigt. 
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Abbildung 104: Maske Anspruch: Sozialversicherungsdetails 
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Dieser Maske können Sie je Eigenschaft Ihres Falles, getrennt nach Kranken- und Pflege-
versicherung, folgende Daten entnehmen: 

Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung 

 Sozialversicherungspflichtiges Entgelt 

 Versichert Von / Bis 

 Status  (Neu, Geändert,Unverändert) 

 Beitragssatz 

Gesetzliche Rentenversicherung 

 Von / Bis 

Private Sozialversicherung 

 Gesamtanspruch 

 Anspruchshöhe 

 Von / Bis 

 Absetzungen 

 Absetzungsnummer 

 Verbleibende Private Sozialversicherung 

4.1.1 Anspruch – Einschränken der Ansicht 

Sie können die Ansicht nach bestimmten Kriterien einschränken.  

► Wählen Sie über die Optionsschaltflächen Einschränkung der Ansicht, ob Sie Alle 
Monate oder Von Monat / Bis Monat sehen möchten. 

► Sofern Sie Von Monat / Bis Monat ausgewählt haben, geben Sie in den Datumsfel-
dern Von Monat / Bis Monat die Monate im ALLEGRO-Datumsformat ein. 

► Betätigen Sie die Schaltfläche Filtern. 

 

Im Inhaltsbereich wird das gefilterte bzw. ungefilterte Ergebnis angezeigt. 

4.2 Zahldaten  

Über den Eintrag Zahldaten im Reiter Auskunft werden alle Zahldaten angezeigt. 
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Abbildung 105: Anwendungsfenster Auskunft - Zahldaten ohne geöffneten Strukturbaum 

Unter Zahldaten werden sämtliche Zahlungsdaten komplett in einer Baumstruktur darge-
stellt: 

 Zahlungen aus Leistungsansprüchen an den Kunden (einschließlich Barzahlungen und 
der ZzV) oder an einen Dritten 

 Absetzungen 

 Sonderzahlungen ohne Verrechnung an den Kunden oder an einen Dritten 

 Gutscheine 

 Überzahlungen der Leistungsansprüche 

 Zahlungen an die gesetzliche und private Sozialversicherung 

 Überzahlungen an die gesetzliche und private Sozialversicherung 

 Anweisungen an die Sozialversicherung 

 Nicht ausgezahlte Kleinbeträge 

 Umbuchungen der Leistungen 

 Umbuchungen der Sozialversicherung 

 Umbuchung-Sonderzahlungen 

Sie sehen einen Inhaltsbereich ohne Übersichtstabelle. Auf dem Eintrag Zahldaten werden 
alle im System befindlichen Daten nach Monaten (Jahren) absteigend sortiert in einem Struk-
turbaum dargestellt. 
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► Um diese zusammengefassten Anspruchsdaten im Detail anzuzeigen, betätigen Sie 
die +-Schaltfläche vor dem jeweiligen Monat. 

 

Abbildung 106: Anwendungsfenster Auskunft - Zahldaten mit geöffnetem Strukturbaum 

Über die Schaltfläche Alle aufklappen können Sie den kompletten Strukturbaum öffnen und 
über die Schaltfläche Alle zuklappen wieder komplett schließen. 

Den einzelnen Ebenen können Sie folgende Werte entnehmen: 

Leistungen 

 Tag der Entstehung, Uhrzeit und Betrag 

 Zahlungsempfänger (mit Geburtsdatum und Kundennummer, Zahlungsart (bei 
ZzV mit Anschrift und Davon Gebühr) und Betrag (ggf. die Angabe Davon bar)  

Absetzungen 

 Tag der Entstehung, Uhrzeit und Betrag 

  Zahlungsempfänger (mit Geburtsdatum und Kundennummer, Zahlungsart (bei 
ZzV mit Anschrift) und Betrag (ggf. die Angabe Davon bar)  

Sonderzahlung 

 Tag der Entstehung, Uhrzeit und Betrag 
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 Zahlungsempfänger (mit Geburtsdatum und Kundennummer), Zahlungsart (bei 
ZzV mit Anschrift und Davon Gebühr) und Betrag (ggf. die Angabe Davon bar)  

Gutscheine 

 Tag der Entstehung, Uhrzeit und Betrag 

Überzahlungen-Leistungen 

 Tag der Entstehung, Uhrzeit und Betrag 

Sozialversicherung 

 Tag der Entstehung und Uhrzeit 

 Krankenversicherung: Gesetzlicher Beitrag, Nicht gezahltes Entgelt, Privater Bei-
trag und Zusatzbeitrag 

 Pflegeversicherung: Gesetzlicher Beitrag, Nicht gezahltes Entgelt und Privater 
Beitrag 

 Bei den Angaben privat versichert, freiwillig gesetzlich versichert und/oder Zu-
satzbeitrag wird Ihnen der Betrag und ggf. Davon Bar angezeigt. 

Überzahlungen-Sozialversicherung 

 Tag der Entstehung und Uhrzeit 

 Krankenversicherung: Gesetzlicher Beitrag, Privater Beitrag und Zusatzbeitrag 

 Pflegeversicherung: Gesetzlicher Beitrag und Privater Beitrag 

 Bei den Angaben privat versichert, freiwillig gesetzlich versichert und/oder Zu-
satzbeitrag wird Ihnen der Betrag und ggf. Davon Bar angezeigt. 

Anweisung Sozialversicherung 

 Tag der Entstehung und Uhrzeit 

Nicht ausgezahlte Kleinbeträge 

 Tag der Entstehung und Uhrzeit 

 Name, Vorname, Geburtsdatum, Kundennummer und Betrag 

Umbuchungen-Leistungen 

 Tag der Entstehung und Uhrzeit Umbuchung-Sozialversicherung 

 Tag der Entstehung und Uhrzeit Umbuchungen-Sonderleistungen 

 Tag der Entstehung und Uhrzeit  

In der Ebene der detaillierten Zahldaten finden Sie hinter jedem Ereignis die Schaltfläche 
Details. Sie öffnet eine neue Maske mit den Details zu dem ausgewählten Ereignis. 
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Abbildung 107: Maske Zahldaten: Leistungen 

Sie können aus dieser Maske die Daten entnehmen, welche für das Ereignis zu Grunde lie-
gen (z.B. Zahlbeträge aus Nachzahlungen, Überzahlungen, Sonderzahlungen). Die Sortie-
rung der Details in dieser Maske erfolgt nach Leistungsmonaten. Der jüngste Monat wird an 
erster Stelle angezeigt. 

4.2.1 Zahldaten filtern 

Sie haben die Möglichkeit die angezeigten Daten zu filtern. 

► Die Maske zum Setzen der Filterkriterien öffnen Sie mit der Schaltfläche Filter. 
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Abbildung 108: Maske Filter: Zahldaten 

Für die Filterung stehen Ihnen folgende Kriterien zur Verfügung, die Sie durch Anwahl der 
Kontrollkästchen aktivieren: 

Kontrollkästchen Beschreibung 

Entstehungszeitraum ► Tragen Sie den Zeitraum bzw. den Entstehungszeitpunkt ein, in wel-

chem die Leistungen entstanden sind.  

Zahlungszeitraum ► Tragen Sie den Zeitraum ein, in welchem die Zahlung erfolgt ist.  

Zahlungsart ► Bestimmen Sie die Arten der angezeigten Zahldaten. 

Folgende stehen Ihnen zur Verfügung: 
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Kontrollkästchen Beschreibung 

 Barzahlung 

 Leistungen 

 Absetzungen 

 Sonderzahlungen 

 Gutscheine 

 Überzahlungen-Leistungen 

 Sozialversicherung 

 Überzahlungen-Sozialversicherung 

 Anweisungen-Sozialversicherung 

 Nicht ausgezahlte Kleinbeträge 

 Umbuchungen-Leistung 

 Umbuchungen-Sozialversicherung 

Leistungsart ► Bestimmen Sie die Arten der angezeigten Zahldaten. 

 Es stehen Ihnen alle zur Verfügung, die jemals erfasst/ausgezahlt 
wurden. 

Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft 

► Wählen Sie zwischen den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft 

aus. Es werden Ihnen die Zahldaten zu dieser Person und das Er-

eignis (z.B. Bedarf oder Überzahlung) angezeigt.  

Zahlungsempfänger ► Wählen Sie in der Auswahlliste die Zahlungsempfänger aus. 

► Wählen Sie in der nächsten Auswahlliste den Zahlungsweg aus. Als 

Ergebnis werden Ihnen alle Zahldaten für den ausgewählten Zah-

lungsempfänger angezeigt. 

Abweichender Zah-
lungsempfänger 

► Wählen Sie in der Auswahlliste die abweichenden Zahlungsemp-

fänger aus. 

► Wählen Sie in der nächsten Auswahlliste den Zahlungsweg aus. Als 

Ergebnis werden Ihnen alle Zahldaten für den ausgewählten abwei-

chenden Zahlungsempfänger angezeigt. 

Kommunaler Träger ► Wählen Sie den Kommunalen Träger, welche bisher für diesen Fall 

erfasst wurden.  

Als Ergebnis werden Ihnen die Zahldaten zum gewählten kommunalen Trä-
ger angezeigt.  

 

► Verschieben Sie die in der Spalte Verfügbare Elemente markierten Einträge mit den 
Pfeiltasten in die rechte Spalte Ausgewählte Elemente, um sie auszuwählen. Der 
Umkehrschritt ist ebenfalls möglich. 

► Nach Betätigen der Schaltfläche OK werden die Filterkriterien auf die bisher ange-
zeigten Zahldaten angewendet. 

Über die Schaltfläche Abbrechen werden die ggf. vorher ausgewählten Filterkriterien nicht 
angewandt und die Maske geschlossen. 

Über die Schaltfläche Zurücksetzen werden die aktivierten Kontrollkästchen deaktiviert.  
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4.3 Notizen / Externe Dokumente  

Über den Eintrag Notizen / Externe Dokumente im Reiter Auskunft können Sie externe 
Dokumente oder Notizen in ALLEGRO hinzufügen oder anzeigen. 

 

 

Externe Dokumente dürfen nur dann hochgeladen und gespeichert werden, wenn sie 
fachlich notwendig und datenschutzrechtlich unbedenklich sind. 

Externe Dokumente dürfen eine max. Größe von 1 MB nicht überschreiten! 

 

Folgende Dateitypen sind für die externen Dokumente zugelassen: 

 *.pdf 

 *.doc 

 *.docx 

 *.xls 

 *.xlsx 

 *.rtf 

 *.7z 

 *.zip 

 *.txt 

 *.jpg, *.jpeg, *.JPG, *.JPEG 

 *.png, *.PNG 

 *.gif, *.GIF 

 *.bmp, *.BMP 
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Abbildung 109: Anwendungsfenster Auskunft - Externe Dokumente 

Im Inhaltsbereich des Reiters Auskunft – Externe Dokumente sehen Sie eine Über-
sichtstabelle, der Sie folgende Werte entnehmen können: 

 Erstellungszeitpunkt 

 Notiz/Titel 

 Dateiname 

 Typ 

 Dateigröße 

 Archiviert 

Über die Schaltfläche Neu können Sie ein neues, externes Dokument oder eine neue Notiz 
hinzufügen, über die Schaltfläche Bearbeiten ein markiertes Dokument oder eine Notiz be-
arbeiten.  

In beiden Fällen öffnen sich inhaltsgleiche Masken. 
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Abbildung 110: Maske Neue Notiz / neues externe Dokument hinzufügen 

 

Abbildung 111: Maske Notiz / externes Dokument bearbeiten 

Notiz hinzufügen oder bearbeiten 

► In dem Feld Notiz / Titel tragen Sie Ihre Notiz ein. 

► Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Archivieren, wenn Ihre Notiz archiviert werden 
soll. 

► Über die Schaltfläche OK werden Ihre Daten übernommen und die Maske geschlos-
sen, die Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

 

 

Sobald Sie das Kontrollkästchen Archivieren aktivieren, können Sie Ihre Notiz weder 
bearbeiten noch löschen! 

 

Externes Dokument hinzufügen oder bearbeiten 

► In dem Feld Notiz / Titel tragen Sie einen Namen für Ihr Dokument ein. Wählen Sie 
sprechende Namen für Ihr Dokument, da in der Übersichtstabelle nur diese Bezeich-
nung erscheint. 
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► Wählen Sie über die Schaltfläche Durchsuchen das hinzuzufügende Dokument aus 
Ihrer Ablage aus.  

► Im Feld Dateiname wird Ihnen der Name des Dokuments, und im Feld Dateigröße 
die Dateigröße angezeigt. 

► Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Archivieren, wenn Ihr externes Dokument archi-
viert werden soll. 

► Über die Schaltfläche OK werden Ihre Eingaben übernommen und die Maske ge-
schlossen, die Schaltfläche Abbrechen schließt die Maske ohne Datenübernahme. 

 

 

Sobald Sie das Kontrollkästchen Archivieren markieren, können Sie Ihr externes Do-
kument weder bearbeiten noch löschen! 

 

Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie ausschließlich das Feld Notiz / Titel 
bearbeiten und das Kontrollkästchen Archivieren aktivieren. Bei bereits archivierten 
Notizen oder externen Dokumenten können Sie keine Bearbeitung vornehmen. 

Sie können Dateien in allen Dateiformaten hochladen. Bitte laden Sie nur gängige 
Dateiformate hoch, die bei der BA zulässig sind. 

 

Über die Schaltfläche Dokument öffnen, können Sie ein externes Dokument öffnen. 

4.3.1 Externe Dokumente filtern 

Über der Übersicht finden Sie den Filter für die Notizen/ Externen Dokumente. Sollten Sie 
bereits Filterkriterien gewählt haben, ist der Filter AN, sonst AUS. 

► Um Filterkriterien einzustellen, betätigen Sie die Schaltfläche Filter. 
Es erscheint die Maske Filter: Notiz / Externe Dokumente. 

 

Abbildung 112: Maske Filter: Notizen / Externe Dokumente 

Folgende Filterkriterien stehen Ihnen zur Auswahl: 

 

Kontrollkästchen Beschreibung 

Zeitraum Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den gewünschten 
Zeitraum an. 
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Typauswahl Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Typ. Fol-
gende stehen zur Auswahl: 

 Alle 

 Vorhandene Dateiendungen, z.B. docx 

Archiviert Wählen Sie aus der Auswahlliste den Archivierungsstatus: 

 Alle 

 Ja 

 Nein 

 

Mit der Schaltfläche OK bestätigen Sie Ihre Auswahl, mit der Schaltfläche Abbrechen ver-
lassen Sie die Maske ohne Änderungen der Filterkriterien. Mithilfe der Schaltfläche Zurück-
setzen, setzen Sie Ihre Änderungen wieder zurück. 

4.4 SV-Meldungen  

Über den Eintrag SV-Meldungen im Reiter Auskunft werden alle übermittelten Meldungen 
zur Sozialversicherung angezeigt. 

 

Abbildung 113: Anwendungsfenster Auskunft - SV-Meldungen 
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Der Aufbau des Anwendungsfensters ist nahezu identisch mit dem Anwendungsfenster unter 
Ergebnis–SV-Meldungen mit dem Unterschied, dass hier nur die bereits übertragenen Mel-
dungen dargestellt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel SV-
Meldungen. 

4.4.1 SV-Meldungen filtern 

Über der Übersicht finden Sie den Filter für die SV-Meldungen. Sollten Sie bereits Filterkrite-
rien gewählt haben, ist der Filter AN, sonst AUS. 

► Um Filterkriterien einzustellen, betätigen Sie die Schaltfläche Filter. 
Es erscheint die Maske Filter: SV-Meldungen. 

Screenshot??? 

Folgende Filterkriterien stehen Ihnen zur Auswahl: 

 

Kontrollkästchen Beschreibung 

Entstehungszeitraum Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den gewünschten 
Zeitraum an. 

Meldungszeitraum Geben Sie in den Datumsfeldern Von / Bis den gewünschten 
Zeitraum an. 

Personen Wählen Sie in der Tabelle Vorhandene Elemente den ge-
wünschten Berechtigten und verschieben Sie ihn in die Tabel-
le Gewählte Elemente mithilfe der Pfeiltasten. 

Meldungsempfänger Wählen Sie die entsprechende Optionsschaltfläche Kranken-
versicherung bzw. Rentenversicherung aus und anschlie-
ßend den zugehörigen Träger aus der Auswahlliste. 

 

Mit der Schaltfläche OK bestätigen Sie Ihre Auswahl, mit der Schaltfläche Abbrechen ver-
lassen Sie die Maske ohne Änderungen der Filterkriterien. Mithilfe der Schaltfläche Zurück-
setzen, setzen Sie Ihre Änderungen wieder zurück. 

4.5 Differenzenanzeige  

Über den Eintrag Differenzenanzeige im Reiter Auskunft, werden alle bisher angeordneten 
Differenzen angezeigt. 
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Abbildung 114: Anwendungsfenster Auskunft - Differenzenanzeige 

Im Inhaltsbereich des Reiters Auskunft – Differenzenanzeige  sehen Sie eine Über-
sichtstabelle. 

Der Tabelle können Sie folgende Werte entnehmen: 

 Art 

 Angeordnet/Bearbeitet am 

 Anordner/Bearbeiter 
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In der Übersichtstabelle werden folgende Arten der Differenzenanzeige angezeigt, 
welche durch den Anwender automatisch erzeugt wurden: 

 Differenzenanzeige (angeordnet durch einen Anwender) 

 Differenzenanzeige (Visa-Fall) 

 Vorläufige Zahlungseinstellung erfasst 

 Vorläufige Zahlungseinstellung geändert 

 Bearbeitungsstatus für Überzahlungen geändert 

 Schriftstückausgabe ohne Anordnen. 

ALLEGRO legt, die durch einen Batch erzeugten Änderungen ebenfalls in einer Diffe-
renzenanzeige an. In der Spalte Anordner/Bearbeiter sind die folgenden Batches 
aufgeführt: 

 Vorläufige Zahlungseinstellung maschinell gelöscht 

 Zukünftige Basisdatenänderung 

 

Sie können eine in der Übersichtstabelle markierte Differenzenanzeige über die Schaltfläche 
Details öffnen. 

Es öffnet sich eine neue Maske, welche inhaltsgleich mit dem Reiter Differenz in der Haupt-
navigation ist. 

Bei der Schriftstückausgabe ohne Anordnen öffnet sich die Maske Details zum ausgegebenen 
Schriftstück. 

  

Abbildung 115: Detailansicht zu ausgegebenen Schriftstücken 

Es werden folgende Daten zu dem ausgewählten Schriftstück angezeigt: 

 Art 

 Zeitraum 

 Abweichender Empfänger 

 Leistungsberechtigter 
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 Erstellungszeitpunkt 

 Gedruckt von 

 Druckart 

Sie können über die Schaltfläche Dokument anzeigen die PDF-Version des Dokuments als 
„Zweitschrift“ anzeigen lassen. 

Mit der Schaltfläche Drucken können Sie den Inhalt der Maske drucken. 

Mit Schließen, wird die Maske geschlossen. 

 

4.5.1 Differenzenanzeige filtern 

Sie haben die Möglichkeit die angezeigten Daten der Differenzenanzeige zu filtern. 

► Die Maske zum Setzen der Filterkriterien öffnen Sie mit der Schaltfläche Filter.  

 

Abbildung 116: Maske Filter: Differenzenanzeige 
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Für die Filterung stehen Ihnen folgende Kriterien zur Verfügung, die Sie durch Anwahl der 
Kontrollkästchen aktivieren: 

 

Kontrollkästchen Beschreibung 

Entstehungszeitraum Tragen Sie den Zeitraum ein, in welchem die Art der Differenzenanzeige 
entstanden ist. 

Anordner/Bearbeiter Aktivieren Sie die Auswahlliste, aus der Sie die Person auswählen können, 
welche die Differenz angeordnet hat. Es werden Ihnen alle Personen ange-
zeigt, die bisher eine Differenz im geöffneten Leistungsfall angeordnet ha-
ben. 

Art Bestimmen Sie die Arten der angezeigten Differenzenanzeigen. 
Folgende stehen Ihnen zur Verfügung: 

 Gesetzliche Krankenversicherung 

 Gesetzliche Pflegeversicherung 

Leistungsart Wählen Sie aus der Liste Verfügbare Elemente die gewünschte(n) Leis-
tungsart(en) aus und verschieben diese mithilfe der Pfeiltasten in die Tabelle 
Ausgewählte Elemente. 

Zeitraum Tragen Sie in die Datumsfelder Von / Bis den gewünschten Zeitraum ein.  

Status Wählen Sie aus der Auswahlliste den gesuchten Status aus. Folgende ste-
hen zur Auswahl: 

 Unbearbeitet 

 Getilgt 

 Erledigt 

 

► Verschieben Sie die in der Spalte Verfügbare Elemente markierten Einträge mit den 
Pfeiltasten in die rechte Spalte Ausgewählte Elemente, um diese auszuwählen. Der 
Umkehrschritt ist ebenfalls möglich. 

► Nach Betätigen der Schaltfläche OK werden die Filterkriterien auf die bisher ange-
zeigten Zahldaten angewendet. 

Über die Schaltfläche Abbrechen werden die ggf. vorher ausgewählten Filterkriterien nicht 
angewandt und die Maske geschlossen. 

Über die Schaltfläche Filter zurücksetzen werden die aktivierten Kontrollkästchen deakti-
viert.  
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